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Die Krisis der Sozialversicherung
/t handelt es sich wirklich nicht nur um

leere Redensart: die deutsche Sozialver-

sm herung ist in einer schweren Krisis. So

stverstandlich es für jeden Kenner der

h.nge ist, es muß immer wieder laut und deut-

h gesagt werden, daß die Angestellten und

nuten der Sozialversicherungsträger auf

(iedeih und Verderb mit Bestehen und Auf-

eg der deutschen Sozialversicherung ver¬

rufen und deshalb zur tatkräftigen Mitarbeit

der Lösung der vorhandenen Krise gewillt
und berufen sind.

(ierade zur rechten Zeit, am 14. Juni 1931,

Mfird in Dresden die Sechste Reichs¬

konferenz der Angestellten der

»zialversicherungsträger zusam¬

mentreten. Im Laufe der zurückliegenden drei

ire, die seit der Fünften Reichskonferenz in

senach verstrichen sind, ist die Sozial¬

sicherung noch mehr als bisher in den

Mittelpunkt der politischen und wirtschaft¬

lichen Kämpfe gerückt. Die Sechste Reichs-

I nferenz fällt in eine Zeit, in der die Krisis

unseres Wirtschaftslebens und damit auch

HfH Staatslebens, der Sozialpolitik und der

/aalversicherung ihren Höhepunkt erreicnt

t. Noch niemals sind uns die engen Zu-

nmenhänge zwischen dem Wirtschaftsleben

und der Sozialversicherung so klar geworden,
»¦ in diesen Monaten. Wir müssen es aller

elt zurufen:

Krisis der Sozialversicherung ist nicht eine

isis ihres Systems, noch viel weniger eine

1 isis der Selbstverwaltung und der Tätigkeit

Angestellten und Beamten der Sozialver-

Serung, sondern sit* ist nur eine Folge der

n- und ziellosen Gestaltung der Privatwirt¬

alt in unserem Volk«* und in der Welt,

nn Millionen aus dem Wirtsch *tts]>. <> :oß

• schieden werden. wenn di tarnten

* itnehmer unter den Druck des I.«»hn~ and

Its dibaius Stehen, wenn in allen Ländern

Welt hier die Menschen hungern, dort 'ie

r verfaulen und ein ungeheuer leistur

fähiger Produktionsapparat stilliegt, dann kann

die Sozialversicherung und ihre Träger nicht

blühen und gedeihen. Das Wirtschaftssystem
ist mächtiger als alle die Einzelmaßnahmen,

die wir zur Erhaltung und zum Schutz der

Arbeitskräfte innerhalb dieses Systems ge¬

troffen haben. Dieser Linie der Entwicklung
ist sich der Zentralverband der Angestellten
stets bewußt gewesen. Mit Stolz nennt er sich

eine freie Angestelltengewerkschaft. Mit aller

Deutlichkeit betont sein Programm die Er¬

kenntnis, daß das gegenwärtige plan- und ziel¬

lose Wirtschaftssystem in eine planvoll ge¬

führte Bedarfsdeckungswirtschaft übergeleitet
werden muß. Erst auf diesem Weg, zu dem

noch lange Leiden und Kämpfe notwendig sein

werden, ist die Sozialpolitik, ist die Sozial¬

versicherung vor Rückschlägen wie denen der

Jetztzeit zu sichern.

Wir begrüßen es und beglückwünschen uns

dazu, daß die Reichskonferenz in ihrer Mitte

einen Vorkämpfer der deutschen Sozialpolitik
und Sozialversicherung willkommen heißen

darf, dessen ganzes Leben, dessen unermüd¬

liche Arbeit dem Grundziel der Gewerkschahs¬

bewegung und seiner Verwirklichung ge¬

dient hat.

Wenn R u d o 1 t W i s s e 11 der Reichskonfe¬

renz einen Vortrag über „Sinn und Gren¬

zen der Sozialpolitik" gerade in

diesem Augenblick hält, so dürfen wir er¬

warten, diese Grundei-kenntnis unter dem Ein¬

fluß der gegenwärtigen Verhältnisse erneut

aus prochen und weiter ausgebaut zu finden.

In ihm haben wir einen Mann vor uns. der

gleichzeitig die aktiven Abwehrkräfte in sich

verkörpert, die uns» i Verband Schulter un

Schulter mit den n Arbeitnehmern in

dem Kampf um die Zukunft des Wirtsrhafts-

dei S ilpolitik und der Sozialver-

herung in die \\ rfai hat

lieber dies vktivität in ihren Einzelheit»

wirel der Tätigkeitsbericht der

R ei chsf a ch gr u p pen 1 ei t u n g den



das Vorstandsmitglied des Zentralverbandes

d«w Angesehen, der Reichsfachgruppenleiter

Hugo Brenke, erstattet, Aufschluß geben.

Der umfangreiche Bericht, den wii hier zu er¬

warten haben, wird den Teilnehmern beweisen,

daß der Zentralverband der Ang«estellten durch

seine Reichst/ichgruppe Sozialversicherung in

Abwehr und Angriff auch in di«eser Krisenzeit

me Pflicht getai. hat. Die Reichsfachgruj*

hat ihre Aufgabe stets unter den Gedanken

der Erhaltung eler Sozialversicherung und dei

Weiterentwicklung überhaupt gestellt. Wie

wäre es denkbar, daß die Sozialversicherung

unter der Anspannung d«es vergangenen und

des laufenden Jahres ihren Aufgaben hätte ge-

ircht werden können, hätte nicht unsere Ge¬

werkschaft den Beamten und Ang«estellten der

S«#/_.il\ ersicherung die materielle und ideeile

Grundlage für ihr Schaffen erhalten und g«-

sichert.

Wir müssen uns aber auch darüber klar sein,

daß die vergangenen Monate und /iuch die

kommenden Zeiten eine Feuerprobe für «iie

istigen Kräfte der Angestellten und Beamten

«ler Sozialversicherung waren und sein wer¬

den. Die Krisis der Sozialversicherung stellt

organisatorische und quantitative Anforderrn-

n SH die berufvimtlich tätigen Mitarbeiter

«ler Sozialversicherungstrager. denen sie ohne

«lauernde Schulungsarbeit, ohne unermüdliche

Aus- und Fortbildung niemals gewachsen

gewesen wären. Es ist jetzt ein Zeitpunkt

gekommen, in «lern der Zentralverband der

Angestellten «lie Fruchte eler erzieherisch«»n

Arlnut erntet, /in «ler er auf dem Gebiete

«ler Sozialversicherung seit seinem fi«

stehen führend mitgewirkt hat. GleichzeitL

heißt es in einem solchen Augenblick abe

auch Umschau halten über alle Punkte,

denen noch Mängel vorhanden sind und üb

alle neuen Ziele, die wir uns zu stecken habe.

Der Sekr«etär der Reichsfachgruppe, Er wir

Brillke, wird in seinem Bericht über Aus

und Fortbildung auf alle diese Frager

zu sprechen kommen.

Die Reichskonferenz, gerade in diesem wichti

gen Augenblick, wird auch den Zusammenhalt

und die Zusammenarbeit der ehrenamtlich

tätigen Gewerkschaftsfunktionäre fördern und

ihnen einen Ueberblick über die vergangenen

und zukünftigen Arbeiten bieten, deren Durch¬

führung der Verband nicht zuletzt ihrer opfer¬

willigen und allzeit bereiten Mitarbeit ver¬

dankt. Die Reichsfachausschüsse, die Tarif¬

kommissionen, die bezirklichen und Sittichen

Gliederungen. die Mitarbeiter der Foi

bildungsschriften und der „Volkstümlichen

Zeitschrift" und die Lehrer der Aus- und

Fortbildungskurse haben ihren Berufsgenossen

und der gesamten Sozialversicherung auch in

den vergangenen drei Jahren einen großen

Teil ihrer freien Zeit und unendlich viel

Kleinarbeit geopfert. Die organisatorischen

Früchte dieser Arbeit sind nicht ausgeblieben.

Der Zentralverband der Angestellten in seiner

Reichsfachgruppe der Angestellten und Be¬

amten der Sozialversicherungsträger wird auch

in den kommenden schweren Kämpfen seinem

organisatorischen Gewicht entsprechend 1 i e

führende Gewerkschaft der Angestellten und

Beamten der Sozialversicherung sein und

bleiben.

Gedanken zur Sozialversicherungskrise
Hans Hinrichsen, Beriin

Dl€ Krise «ler Sozialv ersicherung führt auf das

Sinken «ler Beitrag Ihm gleich zeitigem \n-

wa« hsen sämtlich«*. Ausgaben zurück. Alle

Lösungsversuche, dii i diesei I.itsache vor-

beigehen, werden das Hebel nicht m der Wur¬

zel packen können,

Privatisierung der Sozialversicherung?

I>er Alhaii/-K«m/ern hal die Finnnzgehirung

I S**/m1\« rsi« her ung in seinen JahresbencV

ten Mehrfach scharf kritisiert lis gibt zweifel¬

te • Reihe von Kräften im Bffmtiictan

Leben, die die Krisis i S«>zial\eiSicherung

als |g« ihrer nt/igen Rechts- und

1 inanzgrundlaj hinstellen wollen und ihre

1 sung daher in einei Privatisierung dei deut¦¦

sehen iahrersieherung, «las heißt vor allem

in einer Anwendung d« 1 technischen Methoden

«ler Privatv er Sicherung, «hineben vielleicht aurh

in «ler Errichtung eines gemischtwirtschaft¬
lichen Verwaltungskörpers für che Sozialver¬

sicherung erblicken.

Die Privatwirtschaft verfolgt auf /dien Gebiet,:«

den Grundsatz der indivi«luellen Kostendeckung.
Jeder hal daher nach dem System der Privat-

I sie-herungs-Technik so viel zu leisten, dah

seine künftigen Ansprüche und Anrechte g «

d e c k t werden. Bei einer Privatisierung eler

Sozialversicherung würden «lie Heiträge der

Versicherten zur Deckung ihrer eigenen
zukünftigen Ansprüche vielleicht gerade UUS-

reichen, vielleicht SOgai dazu erhöht werdei,

müssen. Die lauf e n cl e n Rentenanspruch*
unten dabei jedoch nicht mit übernommen

rden, Die augenblicklich vorhandenen Reut-
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und Alten müßten rücksichtslos aus dem

atzenden Haus der Sozialversicherung ver-

ben und der Fürsorge überantwortet we**-

Die „Gemischt-wirtschaftliche Versiehe-

js-A.-G. für soziale Rentenversicherung"
_:e dadurch allerdings gesund. Der Staat

wäre aufs schwerste bedroht, ja sein

lüge ließe sich vielleicht nur durch dikta-

: ische Machtanwendung zusammenhalten.

tn kann daher wohl sagen, daß eine der-

tige kapitalistische ,.Eroberung" der Sozial-

: Sicherung nur unter gleichzeitiger Auf-

bung der politischen Demokratie möglich
wäre.

Die deutsche Arbeiterschaft wäre mit einer

Ichen Zerreißung der Solidarität zwischen

\ Rentenempfängern und Beitragszahlern nie¬

mals einverstanden.

Die Privatversicherung mag es schmerzlich

Mipfinden, daß ihr durch den Krieg und die

Inflation ein großes Volks versiehe-

ungsgeschäft verlorengegangen ist.

Die Krisis der Sozialversicherung aber öffnet

noch keinen Weg, diesen Verlust etwa durch

fintsozialisierung" der Sozialversicherung wie¬

gutzumachen, wobei man wohl vor allem

ait das amerikanische Beispiel blickt. Gewiß

st die gegenwärtige Lebensversicherungs¬
imme der gesamten deutschen Privatver-

herung mit 18 Milliarden Reichsmark nur

ungefähr ebenso groß wie in den Vereinigten
Staaten allein die Voiksversicherung und die

(iruppenlebensversicherung in Dollar ge-

? ssen, die dort als eine Art von „privatwirt-
^c haftlicher Sozialversicherung" gilt. Aber die

Volksversicherung unt: die Gruppenlebensver-
sicherung in Amerika spalten d;e amerikanische

\r beitnehmerschaft in zwei Teile. Der eine

I«il besteht aus den gut bezahlten eingebür-
j« rten Arbeitskräften mit zunftmäßig gesicher¬
ter Arbeit, der sich den Ersatz der Sozialver-

Iierung in Gestalt einer zureichenden, durca-

is nicht billigen Volksversicherungspolice
Iten kann. Dieser Gruppe steht aber eine

mdere mindestens ebenso große Gruppe gegen¬

über« die schlecht entlohnt und wirtschaftlich

iberhaupt nicht gesichert ist. Sie ist für ihr

Alter dem grausamsten Elend preisgegeben.
se solche Spaltung in eine

,
bessere" und

ine „schlechtere Arbeiterschicht ist für

leutsche Verhältnisse natürlich undenkbar.

Ind die „Reichsreform"?

i engerer Zusammenschluß von Invaliden*-

ersicherung und Fürsorge, wie er überflüs-

gerweise in Verbindung mit der Reichsreform

trirwortet wird, würde tatsächlich «ler Beginn
ner derartigen Zerschlagung der Sozialver-

I rung Sein. Wenn grobe Schichten von Ren¬

empfängern praktisch aus dem solidarischen

luge der Sozialvei Sicherung herausgenom-

l> würden, so könnten die übrigbleibenden,
sb«esondere die besser bezahlten Schichten der

Beitragsleistenden aus dem Gesamtgefüge der

Sozialversicherung durch Selbsthilfeeinrichtun¬

gen leicht abgesprengt werden.

Krisenlösung durch Verwaitungsreform?

Eine sehr geschickt geführte Pressepropaganda
hat in der Oeffentlichkeit ganz übertriebene

Vorstellungen von der Bedeutung der Verwal¬

tungskosten in der Sozialversicherung erweckt.

Selbst Blätter so verwaschener politischer
Färbung wie die „Grüne Post" stellen die

Frage beispielsweise der Verwaltungsgebäude
in den Vordergrund der öffentlichen Diskus¬

sion. Bei den nebelhaften Vorstellungen, die

man sich am grünen Tisch der Redaktionen

vom Versicherungswesen macht, wird außer¬

dem die Führerkrise der Privatversicherung
mit der Krise der Sozialversicherung ver¬

wechselt. Die Krise der Sozialversicherung st

aber keine Verwaltungskrise. Die Verwal¬

tungskosten in der Sozialversicherung betragen
6 bis 12 v. H. der Gesamtausgaben. Selbst

durch große Sparmaßnahmen in der Verwal¬

tung wäre deshalb an den Ausgaben keine

wesentliche Aenderung zu erzielen. Mit den

Illusionen, die man in der Oeffentlichkeit üb'»r

die Bedeutung des Apparates für die Krisis

der Sozialversicherung erregt, wird man also

schweren Schiffbruch erleiden. Als Krisenmaß¬

nahme sind sie nun schon gar nicht brauchbar,

weil jede Ueberleitung und Aenderung in Jer

Verwaltung ganz erhebliche zusätzliche Kosten

verursacht, während die Ersparnisse sich erst

auf weite Sicht auswirken.

Propagandistisch ist die Krise der Sozialversiche¬

rung eine willkommene Gelegenheit, um gegen

die Mitwirkung der Versicherten in der Sozial¬

versicherung Sturm zu laufen. Für die Angreifer
dreht es sich dabei wohl weniger darum, daß

beispielsweise Kassengebäude errichtet werden,

als darum, daß sie nicht selbst in diesen

Kassengebäuden sitzen können. Die Industrie¬

bürokratie sollte ihre Besen, mit denen sie

gegen die Selbstverwaltung in der Sozialver¬

sicherung zu Felde zieht, lieber einmal im

eigenen Hause schwingen. Der Sachappar it

unserer Sozialversicherung kommt immerhin

«Ien Versicherten zugute, während es bisher

noch unklar geblieben ist. inwiefern die Kon¬

sumenten davon einen Nutzen haben, daß aie

Luxusvillen des Tiergartenviertels in die Hände

der privat Wirtschaft liehen Verbandsbürokratie

übergegangen sind.

Damit sei nun nicht gesagt, daß man dei

Öffentlichen Meinung, che die Krisis der Sozial-

Versicherung als eine Verwaltungskrisis an¬

sieht, nicht Rechnung tragen soll. Im Gegen¬
teil kann man sie immer wieder benutzen« "in

die von uns ja oft «genug dargelegten Ziele «ler

Vereinfachung und Klärung der Sozialv asic*!ie-

ningsverwnltung herbeizuführen. Sehr deutlich

muh man dabei herausstellen, dafi die»

Selbstverwaltung der v' ersicher-
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ten das Kernstück der Sozialversicherungs-

verwaltung ist. Auch eine Neufassung eler

RVO. könnte di«eses unübersichtliche und

sprachlich unklare Gesetz«eswerk dem Volke

nur näherbringen. Ebenso wäre eine Verein¬

fachung des Instanzenzuges sehr dazu angetan,

die Sozialversicherung populärer zu machen.

Streng zu scheiden aber ist von einer Verein¬

fachung der Verwaltung eine gegenseitige

Vermischung der Finanzapparate einzelner

Sozialversicherungszweige. Eine Lösung

der Sozialversicherungskrise da¬

durch, daß man die getrennten Re¬

serven der einzelnen Versiehe-

rungszweigezusammen wirft, würde

nur bewirken, daß nach kurzer

Zeit alle Zweige der Sozialver¬

sicherung gleich notleidend wären.

Sanierung durch Leistungsabbau?

Bieten Privatisierung und Verwaltungsreform

schon keine ausreichende Krisenlösung, so erst

recht nicht die Pferdekur d«es Leistungsabbaues.

Natürlich kann man jede notleidende Versiche¬

rungsgemeinschaft dadurch sanieren, daß man

die Leistungen zusammenstreicht. Die Privat¬

versicherung ist dazu sogar gezwungen, wenn

das Risiko ständig wachst und der Beitrags¬

eingang immer geringer wird. In «der Sozial¬

versicherung kann man jedoch mit d«Ftn F«eder-

strich eines privatwirtschaftlich orientierten

Sanierungskommissars nicht arbeiten. Die

Sozialversicherung gewährt ja nicht etwa Rente

und sonstige Versicherungsleistungen in be¬

liebiger Höhe, sondern sie leistet auf allen

Gebieten nur das Existenzminimum oder gar

noch nicht einmal das Existenzminimum,

sondern nur seinen allernot wendigsten Kern.

Eine* Leistungskürzung hat daher äußerst ge¬

fährliche Folgen für den Bestand der mensch¬

lichen G«esellschaft überhaupt, die im einzelnen

gar nicht dargel«egt zu werden brauchen. Ent¬

gegengetreten werden muß nur der Ansicht,

als entspräche die Leistungskürzung etwa Kür¬

zungen, die auf anderen Gebieten vorgenommen

werden, also Lohn- und Gehaltsherabsetzungen.

Die deutsche Sozialversicherung hat vielmehr

als Systemgrundsatz, daß ihre Leistungen

bereits mit dem Einkommen der Arbeiten¬

den eng verknüpft sind. J«ede dauernde Senkung

der Löhne und Gehälter bewirkt daher von

selb inken der Beiträge und der leistun¬

gen im ungefähr gleichen Verhältnis.

So/ialvers'c herungskrise i^t Strukturkrise.

J-ede wirkliche Ktis-enlösung muß von der Tat¬

sache ausgelien, daß der Beitrngsrückgang und

die Ausgabe i «rung von Tatsachen bedingt

sm«d, die auberhalb d«-s So/inlVersicherungs¬

systems liegen. Auch mub man ins Auge

lasvn. daß die Krise dei Sozialversicherung
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durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise Mfi

verschärft wird, daß ihre wirklichen Grund*

aber viel tiefer liegen. Wir stellen fest, daß d:

Sozialversicherungskrise durch die dauerndei

strukturellen Wandlungen des Arbeits

m a r k t s, des Alteraufbaus der Be

völkerung und der sozialen Schich

tung veranlaßt ist.

Die Entlassung zahlreicher Arbeitskräfte an

dem Arbeitsprozeß, die Ueberalterung d«er Be

völkerung und die Wandlungen in der sozialer

Mittelschicht unseres Volkes veranlassen fort¬

gesetzt steigende Ausgaben der Sozialversiche¬

rung bei sinkender Beitragskraft der Ver¬

sicherten. Gegen diese Erscheinungen ist kein

versicherungstechnisches Wunder

kräutlein gewachsen. Hier können nur ener¬

gische, konsequent durchstoßende sozial¬

politische Reformen helfen.

Arbeitszeitverkürzung als Heilmittel?

Die Beitragskraft der Versicherten ruht auf «der

Lohnsumme. Die Lohnsumme wird durdi die

Kapitalanlage geringer. D«er Mensch wird durch

die Maschine verdrängt. An die Stelle von Lohn

und Sozialversicherungsbeitrag treten An-

schaffungs- und Unterhaltungskosten sowie Ab¬

schreibung für die Maschinen. Um der Ver¬

drängung menschlicher Arbeitskraft die

schlimmsten Wirkungen zu nehmen, soll die

vorhandene menschliche Arbeit atrf «die Ar¬

beitsfähigen durch Arbeitszeitverkürzung ver¬

teilt werden. Aus dieser Maßnahme kann die

Sozialversicherung noch keine Krisenlösung er¬

warten. Zunächst einmal wehren sich die Unter¬

nehmer gegen eine Arbeitszeitverküzung unter

Vergrößerung der Lohnsumme. Es ist kaum zu

erwarten, daß die Arbeitnehmer eine so wesent¬

liche Vergrößerung der Lohnsumme erreichen

werden, daß aus ihr ein höheres Beitragsauf¬
kommen als gegenwärtig geschöpft werden

könnte.

Noch unwahrscheinlicher ist, daß durch die

Arbeitszeitverkürzung irgendein Sozialversiche¬

rungszweig außer der Arbeitslosenversicherung

eine Einschränkung der Ausgaben erwarten

könnte. Nur die körperlich voll Arbeitsfähigen

können und sollen wieder eingestellt werden.

Im Gegenteil: in das Programm der Arbeits¬

zeitverkürzung gehört auch eine endgültig

Ausscheidung aller körperlich nicht mehr voll

Leistungsfähigen vom Arbeitsmarkt mit Hilf

der ^Sozialversicherung. Selbst bei einer Um¬

kehr auf dem gegenwärtigen Wege d«er Kürzung

der Lohnsumme durch Lohnabbau und bei

kraftvoll durchgeführter Arbeitszeitverkürzung

bliebe die Krisis der Sozialversicherung noch

immer b«estehen.

Belastung der Maschine.

Die Maschine verbraucht keinen Sozialversiche¬

rungsbeitrag. Bei sonst gleichen Kosten von

menschlicher und maschineller Arbeitskraft gibt



di« . r Kostenteil nicht selten den Ausschlag

ur : veranlaßt von neuem die Ausschaltung

eii r menschlichen Arbeitskraft aus dem Pro-

onsprozeß. Dieser Mensch fällt allein den

ül *jen noch in Arbeit stehenden Arbeits-

kr 'ten durch den Mechanismus der Sozialver-

si« herung zur Last. Die Kosten für den Ver-

bi ich dieser Arb«tskraft und die weitere

Y antwortung für sie werden von dem „ratio-

n/i sierenden" Betrieb den übrigen Betrieben

tu jewälzt.

D s Beispiel der Mechanisierung im Berg-

a zeigt sehr deutlich, wie Ursache und

1 «Ige dabei sogar in steigendem Tempo auf-

einan«derwirken. Sobald nämlich ein Teil der

Betriebe mehr Kapital anhäuft und Arbeits¬

kräfte entläßt, müssen für den anderen Teil

d» Betriebe die Sozialversicherungskosten

str igen, da ja insgesamt weniger Beiträge ein¬

gehen und ein Teil der entlassenen Arbeits¬

kräfte noch dazu L«eistungsempfänger stellt.

Dadurch wird nun wieder ein Teil der bisher

noch nicht mechanisierten Betriebe zur Mecha¬

nisierung gezwungen, so daß in steigen«der
Wechselwirkung die im Arbeitsprozeß noch

übrigbleibenden Kräfte mit immer höheren

Lasten pro Kopf belastet sind.

Die Bergarbeiter haben deshalb «die Ein¬

beziehung des Kapitals in die Beitragsbasis der

Sozialversicherung mit Recht gefordert. Von

\er Verantwortung gegenüber der Sozialver-

herungsgemeinschaft «darf sich kein Betrieb

durch Entlassungen oder ähnliche Maßnahmen

ziehen, woduTch er selbstverständlich ein er¬

weitertes Anre«cht in der Selbstverwaltung nicht

erhalt, die ja von den Versicherten getragen

wird. Totes Kapital kann natürlich an der Ver-

dtung der Sozialversicherung nicht teil¬

nehmen. Die sozialpolitischen Vorteile einer

chen Regelung li«egen auf der Hand: spricht
in so viel von einer „Fehlrationalisierung",

so hat man hier ein Mittel zur praktischen
Selbststeuerung der Kapitalanlage.

Der Altenzuschuß des Reichs.

r Beitragsrückgang und Ausgabenzuwachs
der Sozialversicherung führt ferner auf die ein¬

schneidenden Veränderungen im Bevölke¬

rungsaufbau zurück. Der Weltkrieg hat die-

ige Schicht in der Bevölkerung geschwächt,
in der Sozialversicherung augenblicklich
höchster Beitragskraft die besten Risiken

len würde, also die Schicht der männlichen

sicherten zwischen 35 und 50 Jahren. IVi

>urtenausfall im Kriege und der starke Ge-

tenrückgang nach dem Kriege wird die

Krackenden Generationen anhaltend ver-

nern. Demgegenüber sind die höheren

: sgruppen der Bevölkerung für die nächsten

zehnte genau so wie für den Augenblick

übermäßig besetzt. Die schwachen

ltern der Jugend in der Sozialversicherung

»en andauernd sehr große Lasten zu er¬

warten. Der Sterblichkeitsrückgang setzt die

durchschnittliche Dauer eines Rentenbezuges
fortg«esetzt herauf. Aber nicht nur die Renten¬

versicherungszweige haben unter dieser struk¬

turellen Wandlung zu leiden, auch die Kranken¬

versicherung muß mit steigenden Alters¬

belastungen rechnen, die die Ersparnisse an

Sterb«egeld weit überwiegen. Es ist sehr inter¬

essant zu wissen, daß die Privatversicherung
sich aus «diesem Grunde vom Rentenversiche¬

rungsgeschäft so viel wie irgend möglich
zurückzieht und daß auch alle diejenigen Ver¬

sicherungsanstalten im Ausland wie im Inland,
die ohne die Wirkungen einer Inflation und

fortgesetzt nach allen Regeln der Versiche¬

rungsmathematik gearbeitet haben, infolge
dieser StrukturWandlung notleidend geworden
sind oder in Kürze notleidend werden müssen.

Man wird sich darüber klar sein müssen, daß

diese Strukturwandlung fortgesetzt Zuschüsse

zur Sozialversicherung aus öffentlichen Mitteln

notwendig machen wird. Von einer „Abhän¬

gung" der Sozialversicherung vom Staatsbudget
kann nur die Rede sein, wenn man sich dazu

entschließt, ähnlich wie gewisse Negerstaaten,
einen Teil der Alten und Schwachen dem

Hungertode preiszugeben. Man mufi bei dieser

Gelegenheit daran erinnern, daß der Reichs¬

zuschuß zur Invalidenversicherung seinerzeit

nicht nur aus politischen Gründen gegeben
wurde, sondern daß er auch einen Ausgleich
für die Altenbelastung bedeuten sollte. 188Q

gingen die Versicherungsmathematiker bei den

Kämpfen um den Reichszuschuß zur Invaliden¬

versicherung von der Erkenntnis aus, daß eine

große Reihe von alten Personen in die Sozial¬

versicherung sofort exler nur nach kurzer Bei¬

tragszahlung übernommen werden mußten und

daß «diese Lasten unmöglich der Jugend auf¬

gebürdet werden könnten. Die gegenwärtige

Lage ist in dieser Beziehung ganz ähnlich.

Ausdehnung der Versicherungspflicht.

Die Sozialversicherung arbeitet mit Durch¬

schnittsbeiträgen, die vom Lebensalter unab¬

hängig sind. Sie war bei ihrem Aufbau so ge¬

dacht, daß sie eine in sich fest abgeschlossene
soziale Unterschicht erfaßte, die von außen

her keinen wesentlichen Zuzug erhalten konnte,

sondern sich aus sich selbst heraus ergänzte

und erweiterte. Dieser Begriff ist heute über¬

holt. Auch daraus stammt zu einem Teil die

Sozialversicherungskrise. Große Teile der

Mittelschicht gehen heute in ein abhängiges,

versicberungspflichtiges Arbeitsverhältnis über.

Sehr häufig wird diese Abhängigkeit aber *rst

dann nach außen hin sichtbar, wenn die Be¬

treffenden sich in ihrer Arbeitsfähigkeit durch

wirtschaftliche Veränderungen, Siechtum odei

Alter geschwächt fühlen. Große Teile dei

Mittelschicht treten erst dann in die Sozi »1-

versicherung ein. wenn sie Ansprüche an

die Sozialversicherung erheben können.

t.
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I) n bieten «h-n Versicherungsträgern

keinen genügenden Ausgleich. Jeder Kassen-

a stund kann davon ein Lied singen. Es st

dahei ein GsSStM det Gerechtigkeit und nu^h

iesetz dri rnünttigen VerMicherun__fS-

technik («tfes übrigens bal einer Privatisierung

dt Sozialvei su h rung jeder Versicherung >-

rnathernatiker zur Voraussetzung einer gesun¬

den Finanzverwaltung machen würde), daß alle

diejenige!*, l>ei elenen «las Risiko besteht, daß

in die Unterschicht absinken können, in

die Beitragspflicht VOR vornherein mitein¬

bezogen werden. Jeder Staatsmann, der das

Schicksal der Mittelschichten mit klaren Augen

erfaßt, wird zu dieser Forcierung kemmen. üs

ist ein Irrtum, elaß diese Forderung der Bil¬

dung einer Mittelschicht etwa feindlich wäre.

Die Tntviche, daß die Sozialversicherung in

die Mittelschicht heraufgreifen muß, hat nichts

mit Mittelstandsfeindsehafl zu tun. Dann w"ire

/iuch Bismarck, der bekanntlich die Sozialver¬

sicherung auf jeden Deutschen ausgedetmt

wissen wollte, ein Mittelstandsteind zu nennen.

Umgekehrt ist diese- Maßnahme durchras

nnttelstnndsfreundlich, inelem tis dem Mitt«'l-

stanel durchweg ein Existenzminimum sichert,

und nicht nur denjenigen, che erM bei

.ihnehmend« Aibeitstnhigkeit in die Sozial¬

versicherung hineingeraten.

Und die Arztlrage?

Natürlich bietet nicht nur die Einnahmeseite

der Sozialversicherung Wege zur Krisenlösung.

1) Reichsai beitsministerium hat wiederholt

erklärt, daß eine Retonn von der Ausgabenseite

her bei einer Reform des arztlichen Verhält¬

nisse in der Sozialversicherung zu beginnen

I atn Dies* Retorm muß mittelbar sämtlichen

So/ialveisii Ina ungs/weiger\ auch auberhalb det

K r ankenv» r sie hr rung /ugut kommen. Alle

Zweige der Sozialversicherung schwingen ja

irgendwie tun d »s Verhältnis von Krzt und

Kr ankein. \ IM dei Arbritslosenversichet ung

.türlich abgesehen. Wenn Notzeiten wirkliche

Reformzeit«en sind, so mub daa ungelöste Pro¬

blem der Stellung de> Arztes in drr deutsch«

^Versicherung i« t/t seinei Lösung ent-

ketv Dai Ar /1 rnab eine feste, vom

Brotkampt erl< Strllung in dei Sozialver¬

sicherung bekommen.

Auch die Aerzte, die tief und verantwortun

bewußt über ihr Verhältnis zur Sozialversic

rung nachgedacht haben, kommen zu diese m

Schluß. Dafür ist der beste Beweis viellei<

das Werk von Liek „Die Schäden der sozia

Versicherung und Wege zur Besserung". Liek,
den man doch wirklich als einen der schärfst

Kritiker der Sozialversicherung bezeich:

mub. ist dennoch einer der stärksten Vf

kämpfer für die Erlösung des Arztes von Beiner

sogenannten „Freiheit". Ob man als Christ,

Sozialist, als Individualist das Arztproblem h

urteilt, die Erkenntnis, daß der ärztliche Bei :

kein Brotberuf ist, sondern daß die ärztlic

Sendung der Aufgabe des Pädagogen un i.

wenn man so will, auch des Priesters voll¬

kommen gleich steht — diese Erkenntnis wiid

sich in den nächsten Jahran auf alle Fälle iht

Bahn brechen. Von materiellen Sorgen befreit,

muß der Arzt sich seinem Beruf ohne Ansehen

der Person zuwenden können. Seine Tätigk«

als Helfer darf weder durch Vielgeschäftigk«
noch elurch Prominentenhonorare herabgewü

digt werden. Wenn Arzt sein sich opfern heißt,

so hat die Gesellschaft die Pflicht, dieses Opfer

der persönlichen Freiheit, der Nerven, sehr oh

auch eler physischen Existenz, durch eine fest*

materielle Sicherung zu vergelten. Seit Jahr¬

zehnten wird die Grundlage für eine solch

würdige* Existenz der Aerzteschaft vergeblich

dargeboten. Man kann annehmen, elaß dir

Krisennot jetzt zu elieser Kernreform eler deut¬

schen Sozialversicherung zwingen wird, aue

im Interesse eler Aerzteschaft seibat Unzählig«

Reibungen in eler Sozialversicherung werde

damit beseitigt werden. Eine bedeutende E

tparnis exler mindestens eine gerechtere Vi

teilung der SozialVersicherungsausgaben und

e bessere Stellung «der Aerzteschaft in uns*:

gesamten Gesellschaft werden wir dann eint

künftigen Generation als eine «ler wirklichen

achte» eler Krisis der Sozialversicherung üb«

bringen. Aus tiefer Notzeit hat vor (20 Jahr

das wirkliche Preußen elie Selbstverwaltung gi

schaffen und trotz aller Reaktion fortentwickel

Sollte die Notzeit der Gegenwart uns nich

wieder elie Krätte verleihen, Reformen durch

zuführen zum Segen des Volk« s, zum Nut?

der kommen«len Generntionen?

Notverordnungen und Krankenversicherung
Dr. Clara Henriques, Berlin

Ihl' 1 Notv< gen des Reichspi
Juli and l. Dezembei 1930 and

Ihn \usv% -kungen aut in Gel Kran¬

kt schon viel geschi ieben und

w .;
,
zahlen-*

fn s M ite \\\ vo Zudem

I c h s| v Ergeh-

vse deshalb mit 1* Vorsicht zu wer*

ten, weil gleichzeitig mit den Notverordnung

ich i Reihe anderer Faktoren, insbes

zunehmende A -igkeit unel «

S .ken der Löhr it die» K:ankenv< ..eiunL

um wirkt haben and eine* Isolierung «der Kass

hen unmöglich ist.

Immerhin zeigen die Gegenüberstellungen el»

Stat en Rrichsimts tür das letzte Viert
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K

1930 und 1929 — eine Statistik, an der

Krankenkassen mit etwa 8,5 Millionen Ver-

rten beteiligt sind — die Verringerung der

dunen- und der wichtigsten Ausgaben-

ipen der Krankenkassen. Die Senkung der

kenkassenbeiträge mit Rücksicht auf die

ndige Heraufsetzung der Arbeitslosenbei-

war ja das eigentliche Ziel der Notverord¬

nen, soweit sie die Krankenkassen betreffen.

1 .achlich hat sich nach der bereits erwähnten

iichen Statistik die Beitragseinnahme um

13 v.H. verringert. Dabei kommt aller-

s neben der Herabsetzung des Beitrags-
fu! »uch die Abnahme der Mitgliederzahl, auf

noch später einzugehen sein wird, und die»

»meine Lohnsenkung zur Geltung. Vom

H i iptverband deutscher Krankenkassen ist eine

läufige Statistik über die Senkung der Bei-

t: -sätze bei 751 Kassen mit über ö Millionen

Mitgliedern durchgeführt worden. Hiernach

*ai am 31. Dezember 1930 der Beitragsfuß im

(durchschnitt (gewogener Durchschnitt unter Be¬

rn- ksichtigung eler Mitgliederzahl) um über

10 v. H. niedriger als nm 1. Januar gleichen
SS. Dazu kommt noch die besondere Her-

Atzung für diejenigen Kassenmitglieder, die

aend der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf

Weiterbezahlung des Arl>eitsentgelts haben, die

mil durchschnittlich fast 13 v. H. berechnet wird.

Allerclings hat sich die Senkung der Beitrags-
WS im letzten Vierteljahr 1930 deshalb noch

ht ganz ausgewirkt, weil sie vielfach erst im

November oder Dezember erfolgt ist. Werden

e durchschnittlichen Beitragssätze eles letzten

te]jahres 1930 and 1929 verglichen, so ei-

4 eine Sonderstatistik cles Hauptverbandes
(beteiligt 111 Kassen mit über 1 Million Mit¬

gliedern) eine Senkung von knapp 6 v. H., die

der Senkung der Beitragseinnahme also nur zur

ii Jfte entspricht.

Um die Beitragssenkung zu ermöglichen, haben

Notverordnungen Leistungsminderungen
vi sehen, deren Auswirkungen die Gegen-

iiherstellung der Ausgaben gleichfalls für das

/te Vierteljahr 1930 trnd 1929 zeigt. Am

ksten gesunken sinel die Kosten für Arzneien
1 Heilmittel, und zwar je Kopf des Versicher¬

um 31 v. H. Hier sind allerdings nicht m:t~

? rechnet die von den Versicherten selbst

lgenen Kostenanteile. Wird der 50-Rpf.-
:! der Versicherten mitberücksichtigt — bei

Familienangehöriger gab es auch 1929 viel-

Zuzahlungen so ergibt sich nach Berech-

• n des HauntvtM bandes deutscher Krnnken-

en eine Abnahme von etwa IS v.H. Der

lhmenrückgang bei den Apothekern und

stigen Heilmittelliefer inten ist aber wiederum

einzuschätzen, weil sie, elie alle fit* die

kenk n tatig siru
,
auch unter de-r bereits

ihnten Abnahme der Mitgliederzahl zu leiden

n. Die Kosten eler ärztlichen Behandlung
wiederum nach der amtlichen Statistik je

^ ( erter um etwas über 6 v. H. gesunken.

Hier, wo es sich um einen beim einzelnen Ver¬

sicherten geringfügigen Rückgang handelt, tritt

die Abnahme der Versichertenzahl verhältnis¬

mäßig stärker in Erscheinung. Der Einkommens¬

rückgang der Aerzte beträgt daher nach der

bereits erwähnten Sonderstatistik des Haupt¬
verbandes nahezu doppelt so viel wie die

Kostenminderung je Mitglied. Ob im übrigen
die verhältnismäßig unbedeutende Ausgaben¬
senkung bei der ärztlichen Behandlung, die doch

nach Ansicht vieler Sachverständiger mit der

Krankenscheingebühr verbundene Gefahr ver¬

späteter Behandlung rechtfertigt, soll hier nicht

erörtert werden. Zu bemerken ist ferner in

diesem Zusammenhange, daß zweifellos die

zweite Notverordnung vom 1. Dezember 1930

durch die Befreiung der sozial am schlechtesten

gestellten Versicherten wieder eine Erhöhung
der Arztkosten mit sich gebracht hat. Das

Gleiche dürfte auch für die Arznei- und Heil¬

mittelkosten zutreffen.

Am stärksten ins Gewicht für die Finanzen der

Krankenkassen und für die Versicherten selbst

fällt die Abnahme der Krankengeldzahlungen.
Nach der amtlichen Statistik ist diese wichtigste

Barleistung je Kopf des Versicherten um über

30 v. H. gesunken. Die einzige Leistung, bei dei

sich noch ein Steigen (um 1 V. H.) feststellen

läßt, ist die Krankenhauspflege. Vermutlich be¬

deutet die Verringerung ch Krankengeldes
einen gewissen Anreiz zum Aufsuchen des

Krankenhauses.

Allerdings scheint inzwischen auch hier von elen

Krankenkassen notgedrungen eine Sparaktion
eingeleitet worden zu sein, wie ja überhaupt
dieses Jahr zwar keine neue Notverordnung,

aber einen ständig wachsenden Wirtschaftsdruck

mit sich gebracht hat.

Hier fehlen noch jegliche Zahlenangaben. Die

Zunahme der ausgesteuerten Arbeitslosen hat

zweifellos eine weitere Verringerung der Mit¬

gliederzahl verursacht. Leider versagen hier die

amtlichen Ausweise für Januar und Februar, ela

die beteiligten Kassen als solche wechseln« Da¬

gegen weist bereits die vorlaufige Statistik für

das Gesamtjahr 1930 im Durchschnitt gegen¬

über dem Vorjahre eine Abnahme von Ober

2 v. H. auf. Die» Gegenüberstellung der letzten

Viertedjahre in der Sonderstatistik des Haupt¬
verbandes zeigt eine Minderung von über 4 v. H.

W:«' lieh dieser Mitgliedenrchwund noch weiter

auswirken wird, läßt sich nicht übersehen. Auch

wird die allgemeine Lohnsenkung in weit stär¬

kerem Maße als bishei in diesem Jahre nun

Ausdruck kommen. Es mtli daher befürchtet

werden, daß die Krankeitkassen - unter dein

Druck der Arbeitgeberschaft dazu gezwungen,

die B« t/e niedrig zu halten - auch die¬

lt jen Mehrleistungen» die von den Notver«

ordnungen I er unberührt geblieben sind, ab¬

bauen und damit das Maß der Leistungen füi

die Versiehe: ten weiter einschränkten werd«ei

Was dies für die ohnedies durch die Wirtschatts-
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not schwer gefährdete Volksg«esundheit b«edeutet,

braucht nicht besonders hervorgehoben zu

werden.

Hier macht sich allerdings neben der Auswir¬

kung der Not »relnungen, d. h. neben dem

gesetz lirh gi rten Abbau der satzungs¬

mäßigen Mehrlei- gen (allgemeine Einführung

«der Wartet/ige und Senkung des allgemeinen

Krankengeldes auf 50 v. H.) auch das Sinken der

Grundlohne geltend. Inwieweit die verminderte

Zahl der Unterstützungstage (nach einer Sta¬

tistik d«es Haupt verband«es im letzten Vierteljahr

1930 gegenüber 1929 je Mitglied um fast 22 v. iL

gesunken) nur in der bereits erwähnten allge¬

meinen Einführung der Wnrtetnge b«egründet ist

oder inwieweit darüber hinaus eine Vermin«

rung der Krankmeldungen, die, nebenbei b

merkt, nicht gleichzusetzen ist mit einer B«esse-

rung des Gesundheitszustandes, vorliegt, labt

sich einstweilen nicht f«eststellen. Zu erwähne n

ist ferner in diesem Zusammenhange, daß in

n ersten Monaten dieses Jahr«es, insb«esondere

im Februar, bei einem Vergleich mit dem V'

jähre eine viel geringere Minderung der Au

gaben für Krankengeld festzustellen ist (na<

der amtlichen Statistik im Februar ein Rück¬

gang von 14 v. H.). Welche Ursache hier neben

einer gewissen Verschlechterung des Kranken¬

standes eingewirkt haben, läßt sich noch nicl *

übersehen.

Unfallversicherung kaufmannischer

Betriebsteile Geschäftsführer fr. Kleeis, Reichenbach i. V

Durch «das „Ges«etz über Aenderung in der Un¬

fallversicherung vom 20. Dezember 1928" ist in

die RVO. folgender neuer § 530b eingefügt

worden:

ieh5rt zu «einem Unt-ernehmen ein nach «den

S§ W7 bis 53% versicherter Betri«eb, so unter¬

liegt der Versicherung auch der kaufmännische

und verwalu-r.de Teil des Unternehmer*s, soweit

er den Zwecken d<*s versicherten B-etriebes dient

und zu ihm in einem den Zwecke entsprechen¬
den örtlichen Verhältnis steht.

*

Mit dieser Erweiterung der Versicl¦« rung wurde

NVuland betreten. Die Anwendung der Vor¬

schrift stieß darüber hinaus noch auf Schwierig¬

keiten, da die Bestimmung Begriffe enthält,

deren Festlegung und Präzisierung bis dahir

weder im Gesetz noch in «der Rechtsprechung

erfolgt war. Die Einbeziehung kaufmännischel

und verwaltender Betriebst eiie* unter den Ver-

sicherungssc hutz ist nicht allgemein erfolgt. I

aind vielmehi verschieden«- Voraussetzungen

vorgeschrieben. So besteht dk» Versicherung

nur, wenn der kaufmännische und verwaltende*

Teil zu eine-jn Betrieb gehört, der an trnd für

sich der Unfallversi« iierung unterliegt, weit«

ist au| |<-den Fall Voraussetzung, daß er den

Zwecken ehs irakhcrU Betriebee dient.

Schließlich muß der kaittmär ka oder ver¬

waltend- 1 ail in einem elem Zwecke entspi sehen'

d ichen Verhält. > /u dern \ cherten

Betriebe stehen. I>*r Komm« i /ur Unfall-

versieh«-: hi x*n von Mitgliedern
d fl uwXi s. hreibt tibi i

A isli g .

d b:

I>i«ese Vorschrift beruht auf einem b e

des Auss. di r / »und zu ihm in

da :n Zw tsprech«efsden örtHc Ken

V« Itnis sn- rn im Plenum teH-

I i Anti Wie die Verhandlungen • geh n.

hat mit den Worti wova \ ei den Zv. en

s i rten B • s di«ent" i I in

der kaufmäni de

I 1 nichl mit Rücksicht aul die \ cherui
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eines nebensächlichen Betriebsteiles (des Fahr-

Stuhls, des Kraftwrgens, der Sammelheirun.

der Unfallversicherung unterstellt werden so

sondern nur, wenn der eigentliche und wesent¬

lich technische Betrieb, also je nachdem dei

Herstellungsbetrieb oder der Betrieb zur Hand¬

habung und Behandlung von Ware oder zur

Beförderung von Personen oder Gütern usw

versichert ist. Ein dem Zweck entsprechend*
örtliches Verhältnis liegt nach den Ausfüh¬

rungen im Plenum jedenfalls dann vor, wenn

der technische Betrieb und die Verwaltung i

einem und demselben Gebäude «oder in ein

(vielleicht noch von einem Zaun oder Mau«

umfaßten) gemeinsamen Gebäudegruppe unter¬

gebracht sind, dagegen jedenfalls dann nicl

wenn der Betrieb und die Verwaltung in weit

voneinander entfernten Ortschaften liegen."

Es ist verständlich, daß trotz di«eser Meinung

und Auffassungen der Gesetzgeber in «der Prax

über die Auslegung der rwme*n Vorschr

Zweifel entstanden sind. Das Reichsversiel

rungsamt hat sich in einer ganzen Reihe vo

Fällen mit dieser Frage zu beschäftigen geha!

und dtrrch Entscheidungen manche Zweifels

frage geklärt. In den folgenden Zeilen soll»

einmal die wichtigst« n dieser Entscheidung

bzw. die darin aufgestellten Rechtsgrundsätx

/usainnu ngestellt w« rden.

In einer Entscheidung vom 29. November V

.gelegt worden, daß es zur Versicherungs

• ! i 'es kaufmännischen und verwaltende

1 ; •
> genögtf wenn diesei mittelbar de

/.\ ecken des ver sicherten Betrithi S dient. 1

ist d « h nichl notwendig, daß dies ui

mittelbi i geechieht. In der gleichen Ent

idung ]
*¦ m aa w«i iter, daß die Vorat

letzung „des dem Zwecke antspr«achatsden ör

liehen Vi -rhältniss« i füllt ist, wenn der ka«

e und irerweltenn Teil des Unt«

I i in örtli« Nähe des versie herten 1

triebes liegt« Aueh die „Schi« dsstelle beim Vi

der deutschen Berufsg« nossenschaft

I it sich eingehend mit der Auslegung ch



*b beschäftigt Sie hat dabei am 3. Februar

jo » folgenden Grundsatz aufgestellt: „Für die

&? teilung der Frage, ob «ein wirtschaftlicher

betriebstechnische Zusammenhang

z* >chen mehreren Betrioben beisteht, ist die

hzeitige Verwendung d«es gleichen kauf-*

.n ischen Personals für diese Betriebe nicht

entscheidender Bedeutung." Zu erwähnen

weiter eine Entscheidung des RVA. vom

November 1930, in der -es heißt: „Ueber-

ragt die Anzahl der technischen Angestellten
Arbeiter eines Lagereiunternehmens die

rh i kaufmännischen Angestellten, so dient der

männische Teil den Zwecken des ver-

herten technischen Teiles des Unternehmens,

die örtliche nahe Verbindung zwischen kauf¬

inischem und technischem Teil des Betriebes

ben, so gehört auch die im kaufmännischen

1 tätige Kontoristin zu den unfallversicherten

Personen." Ebenfalls mit «der Frage, welche Per-

I nen- oder Berufsgruppe durch die neue Vor-

i ift unter die Versicherung bezogen worden

ist, b«efaßt sich eine Entscheidung des RVA.

•in 12. Dezember 1930. Nach dieser gehört

auch eine Aufwartefrau, die die dem kaufmän¬

nischen und verwaltenden Teil des Unterneh¬

mens dienenden Bureauräume reinigt, zu den

scherten Personen. Eine weitere Entschei¬

dung des RVA. vom 20. November 1930 Lst be-

r.ders für die große Gruppe der außerhalb

s Betriebes arbeitenden Handelsagenten, Ver¬

treter usw. von nicht geringer Bedeutung. Es

hei&t in dieser Entscheidung: „Ein Handlurvgs-

sen«der, dessen Tätigkeit einem nach § 539b

r RVO. versicherten kaufmännischen Teil des

Unternehmens zuzunehmen ist, genießt auch

v\/ihrend seiner Beschäftigung, die sich nicht in

tlicher Nähe des versicherten Betriebes ab¬

spielt, Versicherungsschutz." Diese Feststellung
deshalb sowohl in versicherungsrechtlicher

iehung, als auch im Interesse der einzelnen

rsicherten von großer B«edeutung, als ja die

k«'isetätigkeit derartiger Vertreter usw. in be-

• nderem Maße Gefahren ausgesetzt ist.

Vollständigkeit wegen sei noch eine Ent-

eidung des RVA. vom 4. Dezember 1930 an-

ührt, die ebenfalls erwähnenswert ist:

„Hat sich ein Unternehmer gemäß § 550 RVO.

gegen die Folgen von Betriebsunfällen selbst

versichert, so gelten hinsichtlich des Umfanges

der Versicherung auch für ihn die Vorschriften

des § 539b RVO., wonach, wenn zu einem

Unternehmen ein nach «den ^ 537 bis 539a ver¬

sicherter Betrieb gehört, der Versicherung auch

der kaufmannische und verwaltende Teil des

Unternehm«ens unterliegt, soweit er den Zwecken

des versicherten Betriebes «dient und zu ihm in

einem dem Zwecke entsprechenden Örtlichen

Verhältnisse steht."

Diese höchstinstanzlichen Entscheidungen haben

immerhin über so manche Zweifelsfrage Klar¬

heit geschaffen. Daß die Rechtsprechung über

und aus dem § 539b noch nicht abgeschlossen

ist, bedarf wohl keines besonderen Hinweises,

Zum Schlüsse sei noch auf eine andere Frage

eing«^gangen. Es ist dies die Frage über die

Zukunft dies«es § 539b. Bekannt ist ja, daß von

verschiedenen Seiten eine Reform der Unfall¬

versicherung gewünscht und «angestrebt wird.

Bekannt ist weiter, daß diese Reformpläne fast

sämtlich auf einen Abbau der Versicherung in

verschiedener Form hinzielen. So hat beispiels¬

weise die „Vereinigung der deutschen Arbeit¬

gebervei bände" eine Denkschrift veröffentlicht

mit der Bezeichnung „Vorschläge zur Reform

der Unfallversicherung*. Diese Denkschrift,

die beträchtliches Aufsehen erregt hat, beschäf¬

tigt sich auch mit dem § 539b RVO. Die Denk¬

schrift fordert eine völlige Aufhebung der Vor¬

schriften des § 539b mit der Begründung, daß

durch sie der Grundsatz der Versicheiung

durchbrochen werde. Es heißt weiter hierüber:

„Für den kaufmännischen und verwaltenden

Teil des Unternehmens haben die Gefahren des

Betriebes keine Bedeutung. Soweit tatsächlich

die in den kaufmännischen und verwaltenden

Teilen des Unternehmens beschäftigten Per¬

sonen den eigentlichen Betriebsgefahren ausge¬

setzt sind, sind sie entweder ohnehin gegen Un¬

fall versichert oder sie können sich nach § 552

RVO. freiwillig versichern/' Es handelt sich

hierbei nur um einen Vorschlag. Ob und welche

Aussichten für seine Annahme bestehen, soll

und kann hier nicht untersucht werden.

Abstimmungsverfohren bei der

Errichtung von Innungskrankenkassen

rnderlaß des Preußischen Ministers für

V Ikswohlfahrt vom 13. April 1931, Volkswoal-

I 1931, Sp.373). Abgedruckt Volkswohl-

rt Nr. 9 vom I.Mai 1931, Seite 373 374

ALstimmung üb?r die Errichtung 'iner

1 angskrankenkasse gemäß § 225a RVO. sin I

Arbeitnehmer berechtigt, die am Tage der

timmung zu einem der beteiligten Innung

e-hörenden Betriebe Kn einem versicherungs-

chtigen Bosrhüftigungsverhältnis stehen. Aus

solchen Innungsbetrieben vor dem Abstim¬

mungstermin entlassene und gemäß §§ 121 ff.

des AVAVG. als arbeitslos versicherte Arbeit¬

nehmer sind nichl stimmberechtigt.

Bei der Frage, ob eine gemeinsame Innungs¬
krankenkasse gemäß § 250 Abs. 1 RVO. nur für

Innungen errichtet werden darf, deren Bezirke

sämtlich übereinstimmen, ist folgendes zu be¬

rücksichtigen:
Das Reichsversicherungsamt hat in seiner

grundsätzlichen Entscheidung vom 15. Dezember

1923 (Amtl. Nachr. 1924, S. 32) den Grundsatz
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au teilt, elaß eler Bezirk eler Innungskranken¬
kasse mit dem Bezirk der Innung überein¬

stimmten muß. Di«es gilt auch für die Errichtung
•n gemeinsamen Innungskrankenkassen gen»

$ 250 Abs. 1 RVO. in der Fassung der Ver-

inung cles Herrn Reichspräsidenten vom

26. Juli l^KJ (RGBl. I S. 311). Danach kann eine

fmeinsame Innungskrankenkasse für keine der

>eteiligten Innungen nur für ein«en Teilbezirk

der Innung «oder für einen größeren Bezirk ils

'leren Innungsbe/irk errichtet werd«rn. Der B<

rk einer gemeinsamen Innungskrankenk
muß vielmehr hinsichtlich jeder beteiligten

Innung mit dem Bezirk d r Innung überein¬

stimmen.

Die auf dia vorerwähnte Entscheidung des

Reichsversicherungsamts gestützt Annahm •,

daß für die Errichtung einer gemeinsamen

Innungskrankenkasse Voraussetzung sei, daß

«lie Bezirk sämtlicher beteiligten Innungen

ibereinstimmen und demgemäß Innungen,
«leren Bezirke verschieden sind, gemeinsam«*
Innungskrankenkas^en nicht errichten dürfen,

wiid d t mit der Vorschrift über die Errichtung

genieinsamer Innuragskrankenknssen verbun¬

denen Absicht des ( lesetzgebers nicht gerecht.
Aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift

muß gefolgert werden, daß eliese Absicht dahin

ng, in elem in § 276 RVO. vorgesehenen
Rahmen die Bildung gemeinsamer Innungs¬
krankenkassen zu erleichtern. § 276 verlangt
Iedoch nicht, i?*ß tlie Bezirke der Innung¬

krankenkassen und damit elie Bezirke sämtlicher

beteiligten Innungen übereinstimmen. Es genügt

tür Bildung einer gemeinsamen Innungs-
krankenka durch Vereinigung mehrerer

Innungskrankenkassen gemäß $ 276 a. a. O. —

abgesehen von den sonstigen Erfordernissen —,

daß sich elie Innungskrankenkassen im Bezirk

demselben Versicherungsamts befinden. Danach

können sich auf Grund dieser Bestimmung im

Bezirk «lesselben Versicherung-

a m t s auch Innungskrankenkassen für Innungen
mit verschiedenen Inn ungsbezirken zu feinet

gemeinsamen Innungskrankenkasse vereinigen.
Dies muß entsprechend auch für die Errichtung
t rner gemeinsamen Innungskrankenkasse ;

maß I 250 Abs.l RVO. gelten.
Au- «lern Vorhergesagten folgt weiter, daß die

Errichtung gemeinsamer Innungskrank-n-
kaasen tiir Innungen, deren Bezirk über den

Bezirk eines Versicherungsamts hinausgeht, auch

ait (irund des § 250 Abs. 1 RVO. nicht in Frage
kommt. Nach den mir erstattetem Berichten

lit igen Anträge aul Genehmigung von gemein¬
samen Innungskrankwkassen vor, deren Be¬

zirke sich nicht nur auf mehrere Ver sicherungs-
ilMshezirke, sondern sogar auf einen Reg»«e-
run^sbe/irk oder «len Bezirk einer Provinz er¬

strecken iolL Die Einleitung eines Ahs'im-

rnungs\ erlahrens gemäß § 225a RV( I in

fliesen Fällen von «len Versicherungsämtern ab¬

zulehnen. I V.: Scheidt.

Beitragserhebung
bei den Bezirksknappschaften.
Nach $ 11^ RKnG. können die Beitrage zur

knappsehaftlichen Kranker \« r su her ung in Hun-

derisätzen des wirklichen Arbeitsentgelts fast-

setzt werelen. Das Oesetz verlangt aber nicht,

«laß dann gleich/ rkliche Arbeitsent-

*•»

ffelt als Grundlohn für die Bemessung der bar»n

Leistungen bestimmt wird.

Die Erhebung der Beiträge zur Pension*-

Sicherung in einem Bruchteil d«es wirklich r\

Entgelts stützt sich auf § 131 RKnG. E

Höchstgrenze für die Berücksichtigung des E

gelts ist im G«esetz nicht vorgesehen.
Ich habe auch von Aufsichts w«egen nichts <

gegen zu erinnern, daß die Reichsknappsch
die Beiträge zur Invalidenversicherung in eir

Bruchteil d«es wirklichen Entgelts erhebt. I

Gesetz ist das zwar nicht ausdrücklich zun

lassen, aber auch nicht verboten. Der Geset -

ber hat tler Reichsknappschaft in der Kr.

kenv ersicherung und der rensionsversicherui g

weiten Spielraum gelassen, die Bemessung d< r

Beiträge nach den tatsächlichen Bedürfniss«

vorzunehmen. Es ist nicht anzunehmen, daß *»

sie in eler Invalidenversicherung stärker b* -

hränken wollte, um so weniger, als die B»

träge zur Invalidenversicherung erheblich g*

ringer sind und bleiben werden als in der P*

sionsversicherung. Das Gesetz verlangt nur,

und zwar in erster Linie mit Rücksicht auf

Invalidenversicherung außerhalb eler Reichs¬

knappschaft, daß die Beiträge in der durch i

Reichsversieherungsordnung vorgeschrieben«
Höhe berechnet werden, sollen. Dieser Rüe

sieht auf die anderen Versicherten ist genüjj
wenn die Reichsknappschaft oder die einzeh •

Bezirksknappschaft insgesamt etwa dasselbe an

Beiträgen aufbringt, was für ihre Mitglieder
Beit ragen zur Lnndesversicherungsanstnlt zu

zahlen wäre. Aus § 140 Abs. 1 RKnG. ist ferner

zu schließen, elaß der Hundertsatz cles Lohn

der für elen einzelnen Versicherten zu zahl»

ist, nicht erheblich von dem Hundertsatz ab¬

weichen darf, elen die RVO. im Durchschnitt

vorschreibt. Auch muß Rücksicht elarauf gl

nommen werden, daß die RVO. die höhern.

Löhne (Lohnklasse VII) nicht voll zu Beitrag
heranzieht. Man wird endlich auf Grund <i«

§ 140 Abs. 1 RKnG. verlangen müssen, daß *

Beiträge je zur Hälfte vom Arbeitgeber unel von)

Versicherten zu zahlen sind. Im übrigen ab«

wirel es der Reichsknappschaft oder der B»

zirksknappschaft möglich sein, bei Bemessu

dai Beiträge auf das Bedürfnis nach Geschäft^

Vereinfachung weitgehend Rücksicht zu nehm«

Für die Aufsichtsbehörden gilt meine Stellung

als Richtlinie im Sinne des § 30 Abs. 2 Satz

RVO., § 189 Abs. 1 Satz 2 RKnG. Der Ent¬

scheidung der Versicherungsbehörelen im V»

fahren außerhalb der Aufsicht kann und w

ich nicht vorgreifen.

Berlin, den IS. April 1931.

Der Reichsarbeitsminist«

Im Auftrag Dr. Griese

Systematik der Krankenordnung«

A. Rechtliche Grundlage.
Nech S 347 Abs. 1 RVO hat der Kasscn-Au

schuß die Meldung wie die Üeberwachung d*

Kranken sowie ihr Verhalten durch eine Kn

kenordnung (in weiterem KO. bezeichnet)

regeln. Nachdem die KO. vom Versicherun

amt genehmigt ist ($ 347 Abs. 2 Satt 1 RV<

obliegt diesem auc^ die Autsicht über d.e B

obachtung der KO. (S 377 Abs. 1 Satz 2 RVO

Versagt das Versicherungsamt die Genehn
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dann entscheidet auf B«eschwerde die Be-

hkammer beim Oberversicherungsarnt end-

t. (§ ^ Abs. 2 Satz 2 RVO). Die Be¬

nkammer beim Oberversicherungsarnt
die KO. rechtsverbindlich fest, wenn eine

K .kenkasse trotz Aufforderung des Ver-

erungsamts keine KO. einreicht.

B Allgemein««.

I) rechtlichen Grundlagen für die Aufstellung
dt KO. sind sehr knapp gehalten und lassen

kommen offen, wie nun eigentlich der all¬

eine und der besondere Inhalt der KO.

ten soll. Die Begriffe „Meldung", „Ueber-
w hang" und „Verhalten" der Kranken müssen

•.halb in der KO. ganz besonders zergliedert
den. An Hand der Satzung, unter Berück-

igung der örtlichen oder bezirklichen Ver¬

misse, der mit den Aerzten und sonstigen
H tern der Krankenkassen getroffenen ver-

h glichen Abmachungen zur Durchführung
d« i zu gewährenden Krankenhilfe und

ter Beachtung der getroffenen verwal-

agsorganisatorischen Einrichtungen der Kasse

mufi der Ausschuß die Aufteilung der

K< >. so vornehmen, daß er den Belangen der

Igemeinheit der Versicherten einmal voll ge-

< ht wird und diese auch wiederum schützt.

Dtebei ist auch von vornherein zu beachten, daß

d: aufgestellte KO. so aufgestellt wird, daß sie

di« Genehmigung des Versicherungsamts bzw.

i Oberversicherungsamts finden kann. Das

Vet sicherungsamt soll seine spätere Aufsicht

d uber erstrecken, daß der Zweck der Ver-

s i herung erreicht wird (§§ 377 und 30 RVO.).
> wird also solchen Bestimmungen seine Ge¬

nt hmigung versagen müssen, die diesem Zweck

Aiderlaufen. Mit anderen Worten heißt das,

die Bestimmungen der KO. so zu fassen, daß

den Versicherten und ihren Familienang?-

hörigen die Erfüllung der Bestimmungen auch

wirklich zugemutet werden kann.

( Besonderes.

I Krankmeldung und Inanspruch-
n i h m e der Aerzte durch die M i t -

i ede r.

Es dürfen nur diejenigen Aerzte in Anspruch
nommen werden, die sich zur Behandlung
n Mitgliedern der Kasse vertraglich ver-

iichtet haben. Den Mitgliedern muß ein Ver-
v nis diesei Aerzte zugänglich gemacht
den. Nur mit Genehmigung der Kasse oder

wenn Gefahr im Verzuge ist, dürfen Nicht-

senärzte in Anspruch genommen werden.

\ i der Inanspruchnahme eines Kassenarztes

an sic^ die Mitglieder durch einen von der

H oder ihrem Beauftragten ausgestellten
nkensclein als Kr imitgli« d auszuweisen.

besonderen Heilverfahien (Unfall usw.)

die Ueberweisung an einen anderen Arzt

laßt werelen. Der Art der Meldung einer

h den Arzt etwa festgestellten Arbehsun-

jkeit sowie der Erkrankung durch einen
h iebsurdal! ist Beachtung zu schenken.

Die Inanspruchnahme von B e -

tingsstelleiv
* cherte, die an Iuberkulose oder an einer

hlechtskrankheit behandlur\gsbedurtdg
1 oder die vermuten, daß sie an einem

hen Leiden erkrankt sind, seilen sich außer

bei dem Kassenarzt bei den für die Bekämpfung
dieser Krankheiten etwa errichteten Beratungs¬
stellen melden. Schwangeren und Wöchnerinnen

ist zu empfehlen, etwa errichtete Mutterbe-

ratungs- und Säuglingsfürsorgestellen regel¬
mäßig in Anspruch zu nehmen, zumal dann,
wenn die Kasse sich an der Aufbringung der

Mittel für diese Stellen beteiligt.

3. Behandlung durch Zahnärzte

und Zahntechniker. Für solche Fälle soll

allgemein das gelten, was für die Aerzte gesagt

ist. Es wird zweckmäßig sein, an dieser Stelle

auf die Zuschußhöhe bei Gewährung von Zahn¬

ersatz hinzuweisen.

4. Die Meldung bei Wiederherstel¬

lung der Arbeitsfähigkeit hat beim

behandelnden Arzt und bei der Kasse sofort zu

erfolgen.
5. Die Auszahlung des Kranken¬

geldes erfolgt gegen Vorlage oder Einsen-

durvg eines vom behandelnden (Kassen-) Arzt

ausgestellten Krankengeldscheines. Für d.e

Auszahlung müssen genaue Zeitangaben er¬

folgen, oder die Art der sonst gewählten Form

ist bestimmt auszudrücken.

6. Das Verhalten der Mitglieder
den Aerzten gegenüber soll ange¬

messen sein. Die Aerzte sind, soweit an¬

gängig, während ihrer Sprechstunden aufzu¬

suchen. Ueber Bestellungen von Besuchen

durch die Aerzte sind genaue Anweisungen zu

geben.

7. Ueber das sonstige Verhalten

der kranken Mitglieder empfiehlt
sich elie Aufnahme verschiedener An¬

weisungen, z. B., daß die Kranken den An¬

ordnungen und Weisungen des Arztes, dei

Krankenpfleger, des Vorstandes, der Kassen-

verwaltuncj und der Krankenbesucher Folge zu

leisten haben. Der Aufforderung zu einer ärzt¬

lichen Nachuntersuchung, insbesondere durch

einen Vertrauensarzt, ist nachzukommen. Vom

Arzt angeordnete Bettruhe ist einzuhalten. Ar¬

beitsunfähige Kranke dürfen ihre* Wohnung nur

während der vom Arzt angegebenen Ausgeh¬
zeit verlassen. Alle Kranken, die Krankei geld

beziehen und ausgehen dürfen, müssen den

Arzt wenigstens einmal wöchentlich am Ende

der Krankheitswoche aufsuchen. Die vom Arzi

verordneten Arzneien und Heilmittel sind nach

seinen Weisungen zu gebrauchen. Es ist anzu¬

geben, wo verschiedene Heilmittel zu erhahen

und wie sie abzuliefern sind. Verbot von Er¬

werbsarbeit, Verlassen des Krankenbezirk ?s,

Wohnungswechsel.

8. Ueber die^ Behandlung im Kran •

1- e n h a U s e muß geengt sein, unter

welchen Voraussetzungen d Einweisung

erfolgen kann urul insbesondere, in welch«

Pillen es einer Zustimmung nicht bedart.

Fs ist anzugeben, daß unt« Umstanden

die Wahl unter mehreren Krankenhäusern

frei steht, dei nach der Entlassur. ü>-

fort die Meldung bea eler Kasse zu erfolgen
hat, und d ifi d mn der vorher behandelnd

Kassenarzt wieder in Anspruch zu nehmen is«\

daß bei einer Weigerung der Krankenhausaul-

nahme eder beim eigenmächtigen Verlassen

sämtliche Ansprüche an die Kasse ausfallen,
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9. Bei Erkrankung außerhalb des

Kassenbereichs ist die Kassenverwal¬

tung ohne Verzug von dem Eintritt der

Krankheit zu benachrichtigen, damit sie das

Mitglied entw«eder zurückrufen, der zu¬

ständigen Kaaae überweisen, «oder sonstige

Vorkehrungen zur Gewährung dc?r Krenken¬

hilfe treffen kt*nn. Auf die Beibringung einer

B-escheinicung der Gemeindebehörde des «der¬

zeitige Atifenthaltsort«es ist hei solchen Ge-

legcnh«eiten zu achten.

10. Unfälle und anderweite Heil¬

verfahren. Unfälle sind der Kasse sofort zu

melden. — Anderweite Heilverfahren durch die

LVA., RfA. oder Versorgungsbehörden sind

schon bei Beantragung der Kasse zu melden

und ebenfalls der B«eginn d«es Kurantritts.

11. Für den Aufenthalt in Erholungs¬
stätten ist zweckmäßig außer der KO. die

Hausordnung «der Kur- «oder Erholungsstätte
anzuwenden. Sonstige aUg«emeine B«estimmun-

uen über «das Verhalten in aol«chen Anstalten

können hier mit angebracht werden.

12. Krankenüberwachung. Es ist an¬

zugeben, daß zur Feststellung der beson¬

deren Verhältnisse anläßlich ein«« Krank¬

heitsfalls, zur Üeberwachung und Beratung der

kranken Mitglieder Krankenb«esucher bestellt

sind. Den Kranken ist die Pflicht aufzuerlegen,
dem Krankenb«esuclser den Zutritt zu ihren

Aufenthultsräumen zu ermöglichen und ihm

j-ede gewüns-chte Auskunft zu geben.
13. Familienangehörige. Zusammen¬

fassend ist zu sagen, daß die für die Mitgli«eder
aufgeteilten Vorschriften für die anspruchs-
ber«echtigten Familienangehörigen entsprechend
feiten.
4. S t r a f b e s t i m m u n g e n. Es ist darauf

hinzuweisen, daß der Vorstand gemäß § 529

RVO. Strafen bis zum dreifachen Betrage
des dem Mitgliede zustehenden täglichen
Krankengeldes für jeden Uebertretungsfall

g«pgen einen Versicherten festsetzen kann,
der die Krankenordnung «oder «die Anordnungen
des behandelnden Arzt«, des Vorstandes oder

der Kassenverwaltung nicht nhält. Es ist

auch darauf hinzuweisen, «daß gegen «eine solch

Strafverfügung binnen einem Monat nach Zu-

stdlung B«eschwerde beim zuständigen Ver¬

sicherungsamt «etnffdegt werden kannr und daß

dieses dann endgültig entscheidet. Wer wieder¬

holt der Krank«**nordnung «oder den Anordnun¬

gen des behandelnden Arztes zuwidergehandelt
hat, kann nach § 1S4 Abs. 3 Ziff. 3 RVO. ohne

seine Zustimmung zur stationären Behandlung
einem Krankenhause überwiesen werden. W

«sine sol«rhe Behandlung ablehnt, dem entgeht
für die Dauer der uYigerung jede Unter¬

stützung.
Verwaltungsdirektor Erich Kilian, Han¬

nover

Berechnung der Beiträge iur Kronken¬

versicherung der Arbeitslosen.

Ueber di«Fse Frage ist durch Erlaß d«ps Präsi¬

denten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung vom 12. August
1930 (VZ. 1931, Nr. 19, S. 374) folgendes ge-

„Nach § 119 AVAVG treten für die Berech¬

nung d«w Grun<llohn«es an die Stelle des auf den

Kalendertag entfallenden Arbeitsentgelts 10 v. H.

des wöchentlichen Einheitslohns. Dieses Zehn¬

tel des Einheitsiohns ist nach § 180 RVO. nur

dann gleich dem Grundlohn, wenn die Satzung
der Krankenkasse die Berechnung der Beiträge
nach dem wirklichen Arbeitsverdienst vor¬

schreibt. Sieht die Satzung der Krankenkas

Lohnstufen oder Mitaliederklassen vor, so dient

das Zehntel des Einneitslohnes zur Ermittlur

der in Frage kommenden Lohnstufe oder M

gliederklasse. Die Beiträge sind dann auf den

für die betreffende Lohnstufe oder Mitglieder-
klasse in der Satzung der Krankenkasse fest¬

gesetzten Grundlohn zu berechnen. —*'

Die Berechnung der Beiträge nach einem

Zehntel ist nach § 119 AVAVG. in Verbindung

mit § 1«80 RVO. also nur dann möglich, wenn

die Satzung den Grundlohn nach dem

wirklichen Arbeitsverdienst der einzelnen Ver¬

sicherten festgesetzt hat. In derartigen Fäller

wird also die Arbeitslosenunterstützung dem

Arbeitsverdienst gleichgestellt. Bei verschi«ede-

nen Krankenkassen haben sich aber in letzter

Zeit Schwierigkeiten dann ergeben, wenn der

Vorstand von dem Rechte des Abs. 3 des § II

RVO. Gebrauch gemacht hat. In Abweichung

von dem Grundsatz, daß der Grundlohn durch

die Satzung festgelegt wird, kann hier der Vor¬

stand neben der Berechnung nach Lohnstufei

und Mitgliederklassen für einzelne Grup¬

pen von Versicherten oder für ein -

zelne Betriebe den wirklichen Arbeitsverdien

als Grundlohn bestimmen. Es bedarf also keiner

besonderen Satzungsbestimmung, sondern es

genügt, wenn der Vorstand einen entsprechen¬
elen Beschluß faßt. Ein solcher Beschluß d

Vorstandes einer Allgemeinen Ortskranken¬

kasse ist auf Grund der §§ 30, 377 der Reichs¬

versieherungsordnung durch ein Versicherungs-
amt mit folgender Begründung aufgehoben
worden:

f,Die Grundlage für die Bemessung der Bei

träge geben die §*§ 384 und 180 der Reichsver-

sicher ungsordnung. Danach entscheidet

erster Linie die Satzung. Der § 19 Abs.

eier Satzung der Kasse im Wortlaut des 4. Nach-

ttages gibt dem Vorstand ein Recht für ein«

besondere Beschlußfassung nur, wenn es siel

um einzelne Betriebe handelt. Als ein ö«eson-

oerer Betrieb sind aber weder die Arbeitsloser

als eine geschlossene Gruppe, noch das Arbeits

amt, eiern gegenüber die Einstellung in die be¬

sondere Gruppe erfolgt ist, anzusehen.

Wenn ferner der $ 180 Abs. 3 der Reichsver

su herungsordnung neben der Satzung dem

Vorstand die Berechtigung gibt, neben der

Berechnung nach Lohnstufen und Mitgli«edei
kl \ für einzelne Gruppen von Versicherter

oder für einzelne Betrieoe den wirklichen Ar

beitsverdienst als Grundlage zu bestimmen, se

gibt er diese Möglichkeit nur unter der im § 384

Abs. 1 der Reichsversieherungsordnung ge

nannten Voraussetzung, daß die Erkrankung

gefahr erheblieh höher ist als bei den norm

Eingestuften. Schon diese Voraussetzung fehl*

bei dem Beschluß des Vorstandes vom 11, Mär

1^30. Ferner ober ist es rechtlich nach der

Sinn der §§ 384 unel 180 der Reichsversicht

rungsordnung nicht haltbar, die Arbeitsloser

Fortsetzung noch den S#ilog«n ouf Saite MI

260



, eine besondere Gruppe der Ver-

herten im Sinne des § 180 Abs. 3 zu b«e~

i hnen. Die Arbeitslosen sind lediglich durch

> Gesetz über Arbeitsvermittlung und Ar-

itslosenVersicherung vom 16. Juli 1927 und

6 spätere Abänderung in einigen allerdings
w chtigen Beziehungen mit der Krankenver¬

sicherung und ihren Organen in Zusammenhang
bracht worden. Auch von einem „w i r k -

chen Arbeitsverdienst" im Sinne

s § 180 Abs. 3 der Reichsversicherungsord-
mg, nach welchem der Grundlohn in diesem

sonderen Falle bemessen werden soll, kann

i der Arbeitslosenunterstützung nicht ge¬

sprochen werden/4 Ganz abgesehen davon, daß

e angeführten Gründe des Versicherungsamts
nickt als stichhaltig angesehen werden können,
ad die Streitfragen die, ob

1. bei einer Grundlohnbestimmung nach

Abs. 3 RVO. die Voraussetzungen des

Abs- 1 RVO. vorliegen müssen,
die Arbeitslosenunterstützung dem Arbeits¬

verdienst gleichzustellen ist und

{. ob die Arbeitslosen als eine besondere

Gruppe von Versicherten angesprochen wer¬

den Können.

Die Frage 1 ist auf jeden Fall zu verneinen,

denn nach § 384 Abs. 1 RVO. kann die

5 a t z at n g die Höhe der Beiträge nach

«Ien Erwerbszweigen und Berufsarten der Ver¬

sicherten abstufen und eine höhere Be¬

messung der Beitragsteile des Arbeitgebers für

? inzelne Betriebe zulassen, soweit die Erkran-

kuncrsgefahr erheblich höher ist. § 384 Abs. 1

RVO. hat also an sich nichts mit einer Grund¬

lohnfestsetzung zu tun, sondern spricht immer

rur von einer „höheren Beitrags-
hemessun g \ wenn die Voraussetzung —

höhte Erkrankungsgefahr — vorliegt. Außer-

tlem kommt noch hinzu, daß eine Grundlohn¬

bestimmung nach § 180 Abs. 3 RVO. der Vor¬

stand vornehmen kann, während die Einführung
«ier Gefahrklassen nach § 384 Abs. 1 RVO. nur

durch die Satzung erfolgen kann. Hahn-Kühne

igt unter Ziffer 8 zum § 180 RVO. ausdrück¬

lich, daß die Festsetzung nach dem wirklichen

Vrbeitsverdienst, die der Gesetzgeber ohnehin

n die Spitze stellt, möglichst erleichtert wer¬

den soll. Wille des Gesetzgebers ist es dann

lenfalls nicht gewesen, daß bei einer Grund-

•hnbestimmung durch den Vorstand (§ 180

\bs. 3 RVO.) auch noch die Voraussetzungen
- § 384 Abs. 1 RVO. (erhöhte Erkrankungs-

tahr) vorliegen müssen.

>ie Höhe der Arbeitslosenunterstützung be¬

nannt sich nach dem Arbeitsentgelt (§ 104

WAVG.). Im Kommentar Spliedt Broecker zum
'

iesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits-

senversicheiung wird dazu ausgeführt, daß

er einer der wichtigsten Grundsätze der Ar-

itslosenversicherung ausgesprochen wurde.

¦ie Unterstützung richtet sich nicht mehr wie in

früheren Erwerbslosenfürsorge nach Wirt¬

haftsgebieten, Ortsklassen oder Alter, sondern

U dem Arbeitsentgelt. Der Zweck der Ar«

slosenversicherung soll sein, den im Ver-

• erungsfall eintretenden Sehaden, also den

tolge Arbeitslosigkeit ausfallenden Arbeits-

rdienst möglichst weitgehend zu ersetzen. Die

eitsloscnunterstützung stellt also einen Er¬

tz für entgangenen Arbeitsverdienst während

der Arbeitslosigkeit dar, ebenso wie in der

Krankenversicherung das Krankengeld einen

Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst wäh¬

rend der Dauer der Arbeitsunfähigkeit darstellt.

Soweit es sich um Ansprüche auf Leistungen der

Krankenversicherung für Angehörige des Ver¬

sicherten handelt, ist diese Gleichstellung auch

bereits betont (§ 118 AVAVG.). Im Zusammen¬

hange mit dem Vorstehenden dürfte Frage 2

zu bejahen sein.

Die Arbeitslosen sind gemäß § 117 AVAVG.

während des Bezugs der Hauptunterstützung für

den Fall der Krankheit versichert. Für die

Krankenversicherung der Arbeitslosen gelten
die Vorschriften der Reichsversieherungsord¬
nung für Pflichtversicherte entsprechend, soweit

sich aus den §§118 bis 128 AVAVG. nichts Ab¬

weichendes ergibt. Die Arbeitslosen sind also

auf Grund eines Sondergesetzes pflichtver¬
sichert und stellen m. E. auch eine Desondere

Gruppe von Versicherten unter denen der übri¬

gen Pflichtversicherten «dar, und zwar die der

Arbeitslosen, wenn sie auch sonst den Pflicht¬

mitgliedern nach der Reichsversieherungsord¬
nung gleichstehen.
In Verbindung mit den vorstehenden Ausfüh¬

rungen dürfte daher einer Bestimmung gemäß
§ 180 Abs. 3 RVO. durch den Vorstand, den

wirklichen Arbeitsverdienst als Grundlohn für

die Berechnung der Beiträge zur Krankenver¬

sicherung der Arbeitslosen festzusetzen, nichts

im Wege stehen. Ernst Jauch, Flensburg.

Abfindungen
in der Knappschaftsversicherung
In der unter dieser Ueberschrift in Nr. 8

dieser Zeitschrift vom 15. April 1930, S. 136/137,
veröffentlichten Abhandlung werden nur die

Abfindungen in der Kranken-, Unfall-, Inva¬

liden- und Angestelltenversicherung erörtert.

Auch für die knappschaftliche Pensionsver¬

sicherung sind Abfindungen im Reichsknapp¬
schaftsgesetz vorgesehen. Es verlohnt sich da¬

her, auch hierüber etwas zu sagen, zumal sonst

bei den Anspruchsberechtigten der Anschein

erweckt werden könnte, als gäbe es in der Pen¬

sionsversicherung keine Abfindungen. Dreier¬

lei Arten von Abfindungen sieht das RKG. für

die Pensionsversicherung vor, und zwar sowohl

für die Arbeiter- als aueh für die Angestellten-
nensionskasse, die Abfindung einer Witwe bei

Wie«lerverheiratung, von Leistungsempfüngern
bei freiwilligem Aufenthalt im Auslande und

von Ausländern, die auf Grund einer Anord¬

nung das Reichsgebiet verlassen haben.

Heiratet eine Witwe, so ist sie gemäß § 81

Abs. 3 RKG. in der seit dem 1. Juli 1926 gül¬

tigen Fassung (§ 33 Abs. 2 RKG. alter Fas¬

sung) mit dem dreifachen Jahresbetrag ihrer

Pension abzufinden. Verziehtet sie hierauf, so

leben ihre Ansprüche unter Bedingungen,
welche die Satzung bestimmt, beim Tode des

nächsten Ehemannes wieder auf. Die Satzung

der Reichsknappschaft bestimmt hierzu, daß

bei Verzicht auf elie Abfindung eler Anspruch
in der früheren Höhe wieder auflebt, wenn die

neue Ehe durch den Tod des Ehemannes ge¬

löst ist, es sei denn, daß aus dieser Ehe ein

höherer Pensionsanspruch erworben wurde.

Das Reichsknappschaftsgesetz in eler bis zum
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30. Juni 1926 gültig jewevr.en lassung erhielt

k» B«estimmung darüber, daß § 33 Abs. 2

s auf die Witwe ei: r dem

l. Januar 1924 verstorbenen Pensionskassenmit¬

gliedes Anwendung findet. Die Rechtsprechung
hat zu di«esem Paragraphen sich offenbar wider-

fienda Urteile gefällt. Die Novelle zum

RKG. bestimmt nunmehr im §250 Abs. 2: „Ist

ein Versicherter vor dem I. Januar 1924 ver¬

storben, so gelten für die Witwe die Vor¬

schriften des $ 81 Abs. 3, falls sie nach dem

1. lanuar 1924 heiratet und wiederum Witwe

wirel.'' Damit steht außer Zweifel, daß der Witwe

• ines bereits vor dem Inkrafttreten des RKG.,

d. i. v o r dem 1. Januar 1924, verstorbenen Pen¬

sionskassenmitgliedes der Anspruch auf Abfin¬

dung bzw. auf Wi«ederauflebung ihrer früheren

Ansprüche zusteht, wenn sie nur erst nach

elem 1. Januar 1924 erneut heiratet oder

wiiMlerum Witwe wird. Zu § 250 Abs. 2 RKG.

hat das Reichsversicherungsamt, dritter Re-

visionssenat, /rm 18. Oktober 1929 eine bedeut¬

same Entscheidung getroffen. In dieser Ent¬

scheidung - M. Illa Kn. 1255/28' - ist der

<irundsatz aufgestellt, elaß der Pensionsan-

snruch der Witwe eines vor dem I. Januar

1924 verstorbenen Versicherten, die erneut ge¬

heiratet hat und nach dem 1. Januar 1924

wiederum Witwe geworden ist, beim Tode des

zweiten Ehemannes wieder auflebt, wenn sie

bal elem Wegfall eler Pension infolge eler

WiederVerheiratung keine Abfindung erhalten

kettet gleichviel ob ihr eine solche damals

ül>erhnupt nicht zustand (weil die damalige

Satzung d-es in Frage kommenden Knapp¬
schaftsvereins eine solche» nicht vorsah) oder

ob sie auf eine ihi zustehende Abfindung ver¬

zichtet hatte.

Außer eler Witwenabfindung bei Wiederver¬

heiratung sind, wie bereits erwähnt, auch Ab¬

findungen mit elem dreifachen Jahresbetrag

dar Kante vorgesehen (bei Waisengeld kam

I zum 30. Jura 192h nur eler anderthalbfache»

Betrag «ler Jahresbezüge in Frage), und zwar

VOn Berechtigten, ehe sich freiwillig gewöhnlich
im Auslände authalten, unel von Ausländern,

elie auf < irund ehr Anordnung einer deutschen

Re-ichsbehör<le das Reichsgebiet verlassen

haben, sofern sie nicht aus Anlaß der Ver¬

tu teilung in einem Straf verfahren aus dem

Reichsgebiet ausgewiesen sind. Währenel das

Reichsknappschaftsgesetz alter Fassung die

Abfindungen der erstgenannten Personen im

§ ö3 zwingend vorschrieb, enthält elas neue*

Reichsknappschaftsgesef im § 9f) über die

Abfindungen in beiden Fallen nur eine

Knnn-Vorsehrift. stellt demnach die Abfin¬

dungen in das Ermessen der Reichsknapp¬
taft. In elie- Satzung Sind einsprechende

Bestimmungen nicht aufgenommen, b «!

Abfindunger entfallen. M. Bulla, Köln.

Uebertragung, Pfändung und Aufrech¬

nung von Ansprüchen bei Versicherungs*
trügern.
Die Versicherungsträger hab« jetzt mehr

als fr« Forderungen tür Ersatzleistungen,

rückständige Beiträge usv% die wegen erfolg-
: Pfändung offen stehen. In verschiedenen

Pillen bleibt hier nur noch die Niedlichkeit,

solche Forderungen gegen zustehende Leistun¬

gen zu verrechnen. Dabei drängen sich ver¬

schiedene Rechtsfragen auf, die nachsteher

erörtert werden sollen.

Gesetzliche Bestimmungen. In de

Reichsversieherungsordnung befindet sich zu¬

nächst als gemeinsame Vorschrift der § 119

Danach können die Ansprüche des Berechtig¬

ten mit rechtlicher Wirkung übertragen, ver¬

pfändet und gepfändet werden nur wegen eines

Vorschüsse, wegen Unterhaltsbeiträgen nach

§ 850 Abs. 4 ZPO., w«egen Ersatzforderungen
und wegen rückständiger Beiträge, die nicht

länger als drei Monate fällig sind.

Ausnahmsweise darf der Berechtigte auch in

anderen Fällen den Anspruch mit Genehmi¬

gung des Versicherungsamts ganz oder zum

Teil auf andere übertragen.
Die Aufrechnung von Ansprüchen wird fü*

die einzelnen Versicherungsarten im § 223

RVO. für die Krankenversicherung, im § 622

RVO. für die Unfallversicherung, im § 1324

RVO. für die Invalidenversicherung und im

§ 92 AVG. für die Angestelltenversicherung
behandelt. Inhaltlich stimmen die einzelnen

Paragraphen, abgesehen von Besonderheiten

der Versicherungsart, überein. Der für di'-

Krankenversicherung maßgebende Absatz 2 im

§ 223 RVO. bringt zum Ausdruck, daß die An¬

sprüche des Berechtigten nur aufgerechnet
werden dürfen auf Ersatzforderungen für Be¬

träge, die der Berechtigte in den Fällen des

§ 1542 oder aus der reichsgesetzlichen Unfall¬

versicherung bezog, aber an die Kasse zu er¬

statten hat, geschuldete Beiträge, gezahlte Vor¬

schüsse, zu Unrecht gezahlte Kassenleistungen,
Kosten des Verfahrens, die der Berechtigte zu

erstatten hat, Geldstrafen, welche die Kassen¬

leitung verhängt hat.

Ansprüche auf Krankengeld dürfen nur b:

zur Hälfte aufgerechnet werden.

Die Arbeitslosenunterstützung ist gemüß § 111

des AVAVG. der Pfändung nicht unterworfen.

Der Anspruch auf Versorgungsgebührniss»
kann nach § 68 Nr. 3 de Reichsversor¬

gungsgesetzes vom 22. Dezember 1927 über¬

tragen, verpfändet und gepfändet werden wegen

des Anspruchs einer Krankenkasse auf Rück¬

zahlung zu Unrecht empfangenen Kranken-

gehles unel Hausgeldes. Die Uebertragung,

Verpfändung und Pfändung ist vor der An¬

weisung ch Versorgungsgebührnisse unbe¬

grenzt, nach eler Anweisung nur bis zum

halben Betrage eler angewiesenen Gebührnisse

zulässig. Nach der gesetzlichen Begründung
hierzu ist die Inanspruchnahme der Versor¬

gungsleistungen nur WCgan zu Unrecht gezahl¬
ten Versorgungskrnnken- oeler Hausgeldes zu-

lüssjg.
Zur Erläuterung eler Aufrechnungsbestimmun-

gen sind noch die Vorschriften eles bürger¬

lichen Rechts heranzuziehen. Im BGB. wird eh

Aufrechnung in den §§ 387 ff. behandelt. Di

Aufrechnung kann danach nur erfolgen, wen

die Leistungen ihrem G«egenstand nach gleich¬

artig sind. Es kann also nur Geld gegen Gel

od» Sachleistung gegen Sachleistung auf¬

gerechnet werden, nicht aber Gehl gegen Sach-

stung. Es ist nicht Bedingung, daß z. B. nur

solche rückständige Beiträge am Krankengeld
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rrzt werden können, die auf dem gleichen
s^cherungsverhältnis beruhen, da nur

ichartig^keit der Leistung, nicht aber Gleich-

t des Grundes Voraussetzung ist.

rrchführung der Uebertragung,
andung oder Aufrechnung. Die

1 !• bertragung des Anspruches auf einen Dritten

Igt durch einfache schriftliche Erklärung
> Anspruchsberechtigten. Die Uebertragung
auf die im § 119 RVO. aufgeführten Fälle

schränkt. In anderen Fällen ist die Genehmi-

ng des Versicherungsamt« einzuholen.

Werden diese Vorschriften nicht beachtet und

stet die Kasse Zahlung an einen Dritten,
ist die Handlang rechtsungültig. Der An-

: uchsberechtigte kann dann g«egebenenfalls
»tz der Zahlung der Kasse an den Dritten

ne Ansprüche besonders g«egen die Kasse
• hend machen. Ueberträgt z. B. eine Wöeh-

in der Frauenklinik ihre Wochenhilfe-

sprüche zur Deckung der Klinikkosten, so ist

rzu nach den gesetzliehen Bestimmungen die

< renehmigung des Versicherungsamtes not¬

wendig, andernfalls ist die Handlung nicht

rhtsgültig.
De Pfändung des Anspruches geschieht
ureh einen rfändungs- und Ueberweisungs-
schluß der Vollstreckungsbehörde. Der Be¬

schluß ist dem Versicherungsträger zuzustellen.

In ihm kommt zum Ausdruck, daß Gelder in

stimmter Höhe zurückzubehalten und an die

bezeichnete Stelle abzuführen sind. Solche

Pfändungen erfolgen meistens wegen Zahlung
von Unterhaltsbeiträgen nach § 850 Abs. 4

ZPO. Der Versicherte kann dagegen Einwen¬

dungen nach § 766 ZPO. erheben. Dem Ver¬

sicherungsträger steht dieses Recht nicht zu.

Einfacher als die Uebertragung oder Pfän¬

dung ist die Aufrechnung. Die Aufrechnung
erfolgt durch eine entsprechende Erklärung
gegenüber dem Anspruchsberechtigten. Die Er¬

teilung eines schriftlichen Bescheides ist zweck¬

mäßig. Die Berufsgenossenschaften und

Landesversicherungsanstalten können im Auf¬

sichtswege zur Erteilung eines formellen, mit

der Berufung anfechtbaren Bescheid« ange¬
halten werden. In der Krankenversicherung ist

:m Streitfalle das Versicherungsamt zuständig.
Art der Forderungen. Von den in

den §§ 119 und 223 RVO. aufgeführten Forde-

ungen, die geltend gemacht werden können,
interessieren zunächst Erstattungen nach § 1542

RVO., ferner zu Unrecht gezahlte Kassen-

stungen und rückständige Beiträge. Nach

^ 1542 RVO. handelt es sich um gesetzliche
Schadenersatzansprüche, die auf den Versiche-

ungsträger übergegangen sind. Solche Ersatz-

Sprüche kann der Versicherungsträger auf-

hnen, wenn er dem Zahlungspflichtigen Lei¬

ngen zu gewähren hat. Zu Unrecht gezahlte
»ssenleistungen sind solche, auf die der Emp-
mger keinen Anspruch hatte, die er z. B. nur

rrch falsche Meldung oder durch das Ver-

hen eines Angestellten erhalten hat. Beträge,
der Versicherungsträger irrtümlich zu-

msten des Versicherten an einen Dritten,
B. an eine Apotheke gezahlt hat, können

i ht aufgerechnet werden. Wenn eine unzu-

mdige Kasse geleistet hat, kann nur diese

an Versicherten zurückfordern, nicht aber die

tungspflichtige Kasse auf die vor ihr g«

schuldeten Leistungen anrechnen. (Entsch. des

Reichsversicherungsamt«, Amtl. Nachr. 1917,
536.) Eine Aufrechnung kann nicht mehr vor¬

genommen werden, wenn die Leistung verjährt
ist. Maßgebend ist hier § 195 BGB. Dort ist

eine Verjährung nach dreißig Jahren festgelegt.
Rückständige Beiträge können bei zustehenden

Leistungen aufgerechnet werden, oder es kann

nach g 119 kVO. Pfändung erfolgen. Es
bestehen also zwei grundverschiedene Mög¬
lichkeiten. Die Aufrechnung ist am einfachsten.

Es darf jedoch nur eine Aufrechnung bis zur

Hälfte des Krankengeldes oder Wochengeldes
eintreten. Die Pfändung des Anspruches ist

etwas umständlicher aber nicht auf die Hälfte

der Leistungen beschränkt. Sie ist andererseits

nur für Beiträge zulässig, die nicht seit länger
als drei Monaten fällig sind. Die Pfändung
muß durch die für den Versicherungsträger
zuständige Zwangsvollstreckungsstelle erfolgen.
Es können nur Beiträge aufgerechnet werden,
die der Anspruchsberechtigte selbst schuldet,
z. B. freiwillige Beiträge, Zusatzbeiträge für

Familienhilfe, Beitragsanteile, die von dem Ver¬

sicherten gemäß § 398 RVO. selbst bei der

Kasse einzuzahlen sind, Beitragsteile der un¬

ständig Beschäftigten (§ 450 RVO.). Unstän¬

dige erhalten nach § 452 RVO. kein Kranken¬

geld, wenn sie ihre Beiträge nicht bezahlt

haben. Werden die Beiträge später durch Auf¬

rechnung gedeckt, so hat zweifellos der Ver¬

sicherte Anspruch auf Nachzahlung der Bar¬

leistungen. Die vom Versicherungspflichtigen
zu zahlenden zwei Drittel können nicht auf¬

gerechnet werden, weil sie vom Arbeitgeber
einzuzahlen sind, und hier nicht die Gleichheit

der Person nach § 387 BGB. gegeben ist. Da¬

gegen ist es zulässig, die Beiträge aufzurech¬

nen, die der Arbeitgeber als solcher schuldig
geblieben ist, wenn er z. B. selbst Mitglied der

Kasse ist und Leistungen beanspruchen kann.

(Entsch. des Reichsversicherungsamtes vom

28. November 1929, Deutsche Krankenkasse

1930, 453.)
Ist der Ehemann Schuldner und erhält seine

Ehefrau Leistungen aus der Kasse, so entsteht

die Frage, ob ein Zugriff nach dem ehelichen

Güterrecht (§§ 1363 ff. BGB.) möglich ist. Nach

dem ehelichen Güterrecht ist das eingebrachte
Vermögen der Frau der Verwaltung und Nutz¬

nießung des Mannes unterworfen. Danach

könnte man annehmen, daß die Leistungen der

Ehefrau in Anspruch genommen werden kön¬

nen. Nach dem Kommentar Hahn zu § 119

RVO. ist ein solcher Zugriff nicht zulässig, weil

die Leistungen ausschließlich für den Bedarf

des Berechtigten bestimmt sind und die Lei¬

stungen der Versicherung zum Vorbehaltsgut
der Frau zu rechnen sinel.

Eine Aufrechnung rückständiger Beitrüge gegen

Sterbegeld kann nicht erfolgen, weil d

Aufrechnung nur demgegenüber stattfinden

kann, der von der Kasse Leistungen zu bean¬

spruchen hat. Es muß sich um die gleiche
Person handeln. Sterbegeld steht jedoch nach

§ 203 RVO. zunächst dem zu, der das Be¬

gräbnis besorgt hat. Aufrechnung könnte aber

erfolgen, wenn der, dem elas Sterbegeld auszu¬

zahlen ist, Beiträge schuldet.

Streitverfahren. Streit aus einer Ueber¬

tragung von Ansprüchen gemäß $ 119 ist
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nkht in dem durch die Rei«chsversicherungs-

ordnung geordn«et«en Verfahren, sondern von

den ord«entlichen Gerichten zu entscheid««*.

Die Uebertragung vollzieht sich nach den Vor¬

schriften d«es bürgerlich*«! Rechts, so daß

Streit igkeit«en vor «die büiverlich«rn Gerichte ge¬

hören. (Entsch. d« Rei«disversich«erungsamt«es,
Amtl. Nachr. 1913, 817.)
Zur Ents»cheidung über Ansprüche von Krank«en-

kaiesn auf Rückgewähr von Leistungen aus

der Krankenversicherung sind die Spmchbehör-
d«en der reichsg«esetzlichen Arbeiterversich«e~

rung zuständig, sofern die Behauptung, daß

eine Pflicht zur Leistung nach der Reichsver¬

sieherungsordnung nicht b««tanden hätte, den

Grund der Rückforderung bildet Diese Zu¬

ständigkeit folgt aus dem Inhalt d« § 1636

RVO. Hierdurch sind sämtliche Ansprüche auf

Leistungen der Krankenversicherung in erster

und in höherer Instanz den Spruchbehörden
der Reichsversicherung zur Entscheidung zu¬

gewiesen worden. (Entsch. d« Reichsversich«e-

rungsamt«, Amtl. Nachr. 1920, 169.)

G«eorg Heymann, G«eschäftsführer der Allg. Orts¬
krankenkasse, Frankenberg i. Sa.

Aus dem Verwaltungsbericht der Landes¬

versicherung*an sta It Westfalen 1929

Aus dem kürzlich erschienenen umfangreichen
Verwaltungsbericht der Land«versicherungs-
anstalt Westfalen für 1929 ist folgendes hervor¬

zuheben:

Pflichtleistungen: Wie alljährlich seit 1924 ist

auch im Jahre 1929 ein weiterer Ausbau der

Renten, eler Versicherungsleistungen der Lan-

d«esversicherungsanstalt Westfalen erfolgt. Der

veränderliche Teil der Rente, der sogenannte
Steigerangsbetrag, ist für die bis zum 30. Sep¬
tember 1929 gültigen Beiträge zum viertenmal

erhöht worden. Für die vor der Inflationszeit

gültigen Beiträge werden seit dem 1. Oktober

1929 jetzt 25 bis 62 v. H. d« Nennwert«« dieser

Beiträge als Steigerungsbetrag gewährt. Ferner

sind die letzten Einschränkungen des Bezuges
von Hinterbliebenenrenten aufgehoben, indem

sämtliche Witwen, deren Männer vor 1912 ver¬

storben oder Invalide geworden sind, Anspruch
auf Witwenrente haben, wenn die sonstigen Be¬

dingungen erfüllt sind. 1928 erhielten die

Rentenempfänger der Land-esversicherungs-
anstalt >X «tfalen einschl. Reichszuschuß rund

45 500 000 RM., 1929 dagegen wurden ihnen

bereits 52 600 000 RM. ausgezahlt, wovon die

Land«esversicherungsanstalt Westfalen 44 600 000

Reichsmark allein zu tragen hatte.

Nicht nur die Zahl der Uitwenrentenanträge,
sondern auch elie der Invalidenrentenanträge ist

gestiegen, und zwar von 16716 auf 20 139, Be-

willigt wurden 1928: 12 063 Invalidenrenten,
1929: 15 142 Invalidenrenten. Der durchschnitt¬

liche Jahresbetrag der neu festgesetzten Inva¬

lidenrente ist von 302,23 RM. auf 471,67 RM.

1929 jzestiegen_ Die höchste 1929 bewilligte
Invalidenrente betrug 63,35 RM. monatlich, die

niedrigste 21 RM. monatlich (ohne Kinder-

zuschuß).
Freiwillige Leistungen: Neben den Pflicht-

istungen wurden auch die freiwilligen Lei¬

stungen der Landesversicherungsanstalt West-

falen in steigendem, großen Umfang in An¬

spruch genommen. Ein Heilverfahren erhielten
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1929 rund 21200 Kranke (1928): 20 900). Di,

Kosten dafür betrugen 5 400000 RM. gegen

über 4 600000 RM. im Jahre 1923. Besonderer

Wert wurde wiederum auf die Durchführung

von Kuren mit Tuberkulösen flrel«e«gt und dafür

unter Anwendung neu«ter Behandlungsmetho
den allein die hohe Summe von 2 Millioner

Reichsmark ausgegeben. Für die seit Jahrer

eingeführte sehr segensreiche Heilfürsorge fü:

tuberkulöse Ehefrauen und für kinderreiche

Mütter wurden 150000 RM. verausgabt. In

Anschluß an die Lungenheilstätte Johann«esstit

in Brilon-Wald ernenntet die Landesversich»e-

rungsanstalt ein mit den neuesten Einrichtunger
versehen« Tuberkulosekrankenhaus. Den wei

teren Ausbau der chirurgischen Tuberkulose¬

behandlung, insb«esondere auch d« Gasbrust

Verfahrens (Pneumothorax), ließ man sich in

b«onderer Weise angelegen sein.

Kuren mit tuberkulösen und tuberkulös ge¬

fährdeten Kindern wurden 1929 in 5766 Fällen

durchgeführt unter Aufwendung von rund

723 000 RM. Dafür standen die Kinderheilstätten

Nordkirchen und Cädlienstift in Bad Lipp-
springe sowie mehrere Genesungsheime, in

besondere das der Landesversicherungsanstah
gehörige große und b«esonders g«eeignete Kinder-

gen«ungsheim Senne zur Verfügung. Kuren

mit jugendlichen Lungenkranken wurden in be¬

sonders ausgewählten Krankenhäusern mit guten

Erfolgen durchgeführt.
In der Bekämpfung anderer Krankheitsarten

b«esonders der Rheumabekämpfung, wurden

erhebliche Fortschritte gemacht. Es ist der

Landesversicherungsanstah gelungen, für ihre

Kranken in Aachen in einem sehr gut ein¬

gerichteten Badehause mit heißen Quellen und

eigenen Bädern über 100 Betten zu günstigen
B«edingungen sicherzustellen. Auch für die ö«e-

handlung anderer Krankheitsarten stand wieder

eine ausreichende Anzahl von Plätzen in den

verschiedensten Kurorten (Oeynhausen, Salz¬

uflen, Wiesbaden, Nauheim, Ems, Pyrmont
Driburg usw.) zur Verfügung.
Für die Bekämpfung der Geschl«echtskrank-

heiten verausgabte die Land«versicherungs-
anstalt 867 308 RM. An Kosten für die Volks¬

gesundheitsfürsorge wurden 1929 fast 2H Mil¬

lionen RM. aufgewandt.
Die Bestrebungen auf Verbesserung der

Wohnungsverhältnisse unter den Versicherten

durch .Förderung d« Kleinwohnungsbaues,
denen die Lanaesversicherungsanstalt bish*

fast alle, für langfristige Anlagen ihre verfüg¬
baren Geldmittel dienstbar gemacht hat, konn¬

ten 1929 leider nicht in dem Umfange dev

Jahres 1928 fortg-esetzt, sondern hierfür nui

6,7 Millionen RM. zur Verfügung gestellt wer¬

elen, da das Reich in größerem Maße Geldmittel

der' Versicherungsträger in Anspruch genom¬

men hat.

Außerdem wurden 2,1 Millionen Reichsmark

Darlehn an gemeinnützige Einrichtungen aus¬

geliehen.
Beitragseinnahmen: Während das Jahr If28

noch eine Beitragseinnahme von 64,6 Millionen

Reichsmark brachte, wurden 1929 nur 64,3 Mil¬

lionen RM. vereinnahmt. Der Rückgang ist

zurückzuführen auf die allgemeine Verschlech¬

terung der Wirtschaftslage und die daraus ent¬

standene erhöhte Arbeitslosigkeit, die der Lan-



Versicherungsanstalt Westfalen einen Aus¬

fall von rund 500000 RM. Wochenbeiträgen
hte. Wenn gleichwohl eine Beitragsein-

_me von 64,3 Millioner. RM. erreicht worden

so ist das «ne Folge ein« weiteren Auf-

iiens der Beitragspflichtigen in höhere Lohn-

ssen.

zeigt die Tätigkeit der Landesversiche-

ngsanstalt Westfalen im Jahre 1929 wieder

en erheblichen Aufschwung in den Leistun-

u n und eine großzügige und erfolgreiche
apolitische Arbeit, die ein lebensvolles Bild

tur die Erhaltung unserer in letzter Zeit viel

umstrittenen und angefochtenen sozialen Für-

rge in Deutschland abgibt.

Verwaltungsberichfr der Berufsgenossen¬
se haft für den Einzelhandel für 1929.

Hie Gesamtzahl der in das Betriebsverzeichnis

getragenen Betriebe ist von 90 340 auf 95 079

stiegen. Neben der Zahl der Betriebe ist auch

ie der b«eschäftigten Personen und der verdien-

Löhne und Gehälter bedeutend angewachsen.
i >ie Ursache hierfür ist u. a. in der durch das

tte Gesetz über Aenderungen in der Unfall¬

versicherung vom 20. Dezember 1928 erfolgten
Ausdehnung der Versicherung auf das Personal

! kaufmännischen und verwaltenden Teils des

riebes sowie auf das Bedienungspersonal in

Gast- und Schankwirtschaften, die sich zum

stenmai auf ein ganzes Jahr auswirkt, zu

suchen. In den am 31. Dezember 1929 ver¬

sicherten Betrieben wurden im Betriebsiahre

.sg«esamt 684 325 Vollarbeiter gegen 612 092 im
: ihre 1928 b«chäftigt. An Löhnen sind an diese

ersonen insgesamt 1 192 076 680 Reichsmark

i#>8 981 410 RM. im Vorjahre) gezahlt worden.

Zur Anmeldung gelangten im Betriebsjahre
insgesamt 28 426 Unfälle, darunter 71 Todes-

falle (22 003 im Jahre 1928). Zur erstmaligen
iintschädigung kamen 1929 4607 Unfälle, gegen
>*70 im Jahre 1928. Für die an der Umlage oe-

teiligten Betriebe stellte sich die Beitragsziffer
»ir 100 Beitragseinheiten auf 0,22. Die Zahlun-

m der zum einheitlichen Beitrag herangezog«e-
* Betriebe sind wesentlich schlechter ein¬

sangen als im Vorjahre. Es mußte 7939

Unternehmern, gleich 19 v. H. (3911, gleich
v. H. im Jahre 1928), die satzungsmäßige

Mahnung zugestellt und in 4371 Fällenr gleich
v. FL (2618, gleich 7,4 v. H. im Vorjahre),
Verwaltungszwangsverfahren angewandt

rden.

\n der freiwilligen Versicherung nach § 50

Satzung beteiligten sich im Jahre 1929

Unternehmer und 4S7 Ehegatten mit einem

\rbeitsverdienste von 5 106 530 RM. Das Ver-

n war am 31. Dezember 1()29 1154701

• ic hsmark hoch.

R den im Berichtsjahre erstmalig entsch

H Unfällen ereigr eten sich 818 auf dem

ege nach und von der Arbeitsstätte. In 3305

len waren über den 31. Dezember 1929 hin-

Renten an Verletzte zu zahlen. Hinter-

• nenrente wurde in 368 Fällen irezahlt. Di

itenfeststellungskonunission hat im Berichts-

4047 Bescheide erteilt, ue<jenüber 320S im

rjahl Von den im Jahre 1929 gemeldeten
Hieben Unfällen * rubelen alleil 2 Unfälle

Verkehrsunfälle».

Der täglich Durchschnitt der Unfälle war:

Montag 79, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend

je 69, Mittwoch 68 und Freitag 71 Unfälle. Am

Sonntag war ein Tagesdurchschnitt von 6 Un¬
fällen zu verzeichnen. Auffallend häußg waren

die Leiterunfälle, sie gehören zu den typischen
Unfällen im Einzelhandel. An erster Stelle
stehen allerdings die Verkehrsunfälle, von denen
sehr viele beim Radfahren entstanden.

Die Nahrungsmittel-Industrie-Berufs¬
genossenschaft im Jahre 1929.

In dieser Genossenschaft sind alle Betriebe
und Berufszweige, die sich mit der Herstellung
irgendwelcher Nahrungs- oder Genußmittel b«e~

schäftigen, zusammengefaßt. Am Schlüsse des

Berichtsjahres betrug die Zahl der versicherten

Betriebe 69671 mit insgesamt 431318 Voll¬
arbeitern. Den Hauptanteil stellen die Bäck^
teien mit 52 784 Betrieben und 160 555 Voll¬
arbeitern. Es folgen dann 1635 Hotel- und

Restaurationsküchen mit 35 910 Vollb«eschäf-

tigten. Die Ausgaben setzen sich wie folgt zu¬

sammen: Unfällentschädigungen 2 807 993 RM.,
Unfallverhütung 173 140 RM., Verfahrenskosten
135 460 RM., Verwaltungskosten 528872 RM.

Insgesamt stellen sich die Ausgaben auf

3 645 465 RM. Zur Anmeldung gelangten 22 202

(18 826) Unfälle. Entschädigt wurden 1251

(1208). Die Zahl der tödlichen Unfälle betrug
67 (51). Gewerbliche Berufskrankheiten gelang¬
ten 19 zur Anmeldung. Auf je 1000 versicherte

Personen entfallen 46,02 gemeldete, 2,38 ent¬

schädigte und 0,13 tödliche Unfälle. Nach An¬

gaben der Genossenschaft haben die Straßen¬

verkehrs-) Unfälle in b«edrohlicher Weise zu¬

genommen. Die Hauptschuld hieran wird auf

die vielfach mangelhaften und wenig einheit¬

lichen Fahrordnungen zurückgeführt. Betriebs¬

revisionen wurden «8426 durchgeführt. Diese

hatten nicht weniger als 15 547 Anordnungen
zur Folge. Wie viele andere Genossenschaften,

so klagt auch die NIB. darüber, daß zwar in

den größeren Betrieben ein gutes Verständnis

für Unfallverhütung usw. zu verzeichnen ist,
daß dies aber bei den kleineren und kleinsten

Betrieben nicht der Fall ist. Nach den Angaben
der Genossenschaft zeigen die Versicherten im

allgemeinen Verständnis für die unfallverhüten-

den Bestrebungen. Wegen Vergehen gegen die

Unfallverhütungsvorschriften wurden 51 Be¬

triebsunternehmer mit Geldstrafen von ins¬

gesamt 14 310 RM. belegt. Die einzelnen Strafen

schwanken zwischen 3000 und 20 RM. Als Be¬

triebshelfer wurden 192 Wrsicherte im Sama¬

riterdienst a» bildet. Kl.

Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft

umfaßte im Jahre 1929 8004 versicherte Be¬

trieb Die Zahl der Versicherten betrug zu-

nmer 95 700 (101000). Die Höhe der um¬

lagepflichtigen Löhne erreichte dia Summe von

204 JSS 120 RM. (209 700 250). Auf den Kopf d

rsicherten entfallen 2134 RM. (2016 RM.)

Lohn. In Konkurs gerieten 75 (45) Betriebe mit

14ol (0S4) Arbeitnehmern und einer Gesamt¬

lohnsumme von 3 070 524 RM. (1 153 034 kW!

An Ausgaben sind zu verzeichnen: Unfallent-

Iwhiiinrngen 1 E 24 RM., Unfallverhütung
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42 805 RM., Verfahrenskosten 8120 RM., Ver¬

waltungskosten 103 227 RM., Rücklage 70000

Reichsmark. Hierzu kommen noch folgenele

Ausgab* eler Sektionen: Unfallverhütung

39 117 RM., Unfalluntersuchung, Feststellung

eler Entschädigung, Üeberwachung der Renten¬

empfänger 36 227 RM., Verfahrenskosten 1050

Reichsmark und 118 546 RM. Verwaltungs¬

kosten. Der Gesamtkostenaufwand stellt sich

demnach auf 2 4^8 279 RM. Diesen Ausgaben

stehen 80 36ö RM. Einnahmen gegenüber, so

nß die Umlage 2 377 912 RM. beträgt. Auf

1000 RM. Lohn stellt sich der Durchschnitts¬

beitrag auf 11,64 RM. An Unfällen wurden

4700 (5172) gemeldet. Auf 1000 Versicherte ent¬

fallen 49,11 (51/21) gemeldete Unfälle. Erst¬

mals entschädigt wurden 441 (472) Unfälle.

Mit den aus früheren Jahren übernommenen

Schadensfällen waren im Berichtsjahr insgesamt

4137 Unfälie zu entschädigen. Von den tech¬

nischen Aufsichtsbeamten wurden 2397 (30 v.H.

der überhaupt versicherten) Betriebe mit 48 278

>o v. H.) Arbeitnehmern einer Kontrolle unter¬

zogen. Ohne irgendwelche Beanstandungen

blieben 685 = 29 v. H. der aufgesuchten B«e-

triebe. In 202 (8 v. H.) war nur das Fehlen von

Aushängen oder von Verbandmaterial zu b«e-

mstanden. In elen übrigen 1514 Betrieben

fßß v. H.) waren dag«egen 2599 Anordnungen

notwendig. Auch bei di«eser Genossenschaft

könnt« ie Reihe Betriebe nur mit polizeilicher
Hilfe zur Abstellung oder Aufhebung der vor¬

gefundenen Mängel angehalten werden. G«e-

klagt wird von der Genossenschaft weiter dar¬

über, daß zumal bei jüngeren Arbeitnehmern

«las Interesse an Aufklärung und Erziehung viel

zu wünschen übrig lasse. Kl.

Die Glasberufsgenossenschaft

u'ibt soeben ihren Verwaltungsbericht für das

Jahr 1929 heraus, dem wir folgende Zahlen und

Angaben entnehmen. Die Zahl eler am Jahres-

luß versicherten Betriebe betrug 1546 mit

90 021 (9$ 467) Arbeitnehmern. I) nachge-
wi«esene Lohnsumme stieg von 178 890 134 RM.

auf 183 874 649 RM. Die hauptsächlichsten Aus¬

gaben verteilen sich auf: Durch die Post ge

zahlte Entschädigungen 947 529 RM., direkt ge

zahlte Entschädigungen 374 589 RM., Unfallver

hütungskosten 19 551 RM Verfahrenskoste:

60991 RM., Verwaltungskosten 117 625 RM. D

Rücklage zeigte am Jahresschlüsse einen Be

stand von 507 716 RM. Als Umlage für das Jah.

1929 wird die Zahl von 2 063 747 RM. genannt

Unfälle gelangten 6545 zur Anmeldung. Dar

unter befanden sich 285 Fälle von Berufskrank¬

heiten und 479 Unfälle auf dem Wege von un«

zur Arbeitsstelle. Entschädigt wurden 573 Fäll

397 Betriebsunfälle, 57 Wegeunfälle und 11

Fälle von Berufskrankheiten. Unter den ent

schädigten Berufskrankheiten befanden sie!

allein 112 Erkrankungen an Star. Wie fast

sämtliche anderen Genossenschaften, so klagt
auch die Glas-Berufsgenossenschaft darüber.

daß die Wegeunfälle ständig zunehmen. Ein«

Aufstellung (die leider bei vielen anderen Ge¬

nossenschaften fehlt), gibt Aufschluß über d

Monate und Wochentage, an denen sich die Un¬

fälle ereigneten. Merkwürdigerweise enthält der

„Technische Bericht" überhaupt kein Wort und

keinen Hinweis über stattgelundene Betriebs¬

kontrollen, dabei vorgefundene Mängel usw.

Man müßte also annehmen, daß derartige B«e-

sichtigungen gar nicht stattgefunden haben.

Di«« wäre allerdings ein Mangel, den man be;

den übrigen Trägern der Unfallversicherung

nicht findet. Im R«echnungsabschluß findet sich

dagegen ein Betrag in Höhe von 15 803 RM

für „laufende Üeberwachung der Betriebe". Wie

diese Üeberwachung stattgefunden hat, is*

j«edoch leider nicht ersichtlich. Interessant ist

folgender, dem Bericht wörtlich entnommener

Satz: „Der Vorschlag einer planmäßigen perio¬
dischen Untersuchung aller 30- bis 40jährige.

Glasmacher in bezug auf Berufskrankheiten, z

welcher im Vorjahre bereits ein Betrag bis zu

5000 RM. bewilligt wurde, hat bisher noch kein«

greifbare Gestalt angenommen." Der hier au

sprochene Gedanke einer allgemeinen Unter¬

suchung ist nicht schlecht. Es ist nur zu hoffen,

iß es der Genossenschaft gelingt, ihn, wenn

auch später, durchzuführen. Kl.

ANGESTELLT!; UND BEAMTE

Die versicherungsrechtliche Stellung der

Krankenkassenangestellten,

insbesondre hinsichtli«rh der Kranken \e-

i ungspflicht, wird eft, so auch in d »n letzten

Nummern dieser / chrift, \ i rschieden beur-

Ut Wenn auch Vissmer in Nr. 6, Seite 131,

nicht in allen Punkten zutreffende Ausfuhrung

macht, so sind doch seine Schlubtolgerungen
üb«rr die Krankenversichv-run-gstr iheit im all¬

gemeinen richtig. Der Mitarbeiter W. kommt

in seiner Fr widerung jn Nr. 10, Seite 217,

»ch durch nicht genügende Belichtung der

Srundsatzli-chen Entscheidung «les RVA- vom

i April Ivrjo (AN 19», flb) zu einer nichl

mit der Rechtsprechung ubereinstimm n

\uffassung.
Für «die n i c h t bea m t e t e r\ B«eschäftigten hat

dia Versichern nach $ 10^ Abs. J

RVO. zunächst, ur.d «das ist das Primäre, eine

Anstellung auf Lebenszeit oder nach Landes¬

recht unwiderruflich oder mit Anrecht aut

Ruhegehalt zur Voraussetzung. Erst wenn da'"

die in Abs. 1 a. a. O. genannten Bedingungen fl

Rillt anzusehen sind, tritt Versicherungsfrei¬

htet ein.

Anrecht auf Ruh«egehalt im Sinne d«es § 169 A;

satz 2 RVO. setzt nach Auffassung des RVA

voi ip daß im Falle einer Dienstuntauglich^

sofort Anspruch auf Ruhegehalt bestehen

würde. Daraus ergibt sich, daß Versicherungs-

freiheit nur tür Ruhegehaltsiinspruchsberech-

tigte, die im übrigen die Voraussetzungen d* -

Abs. 1 a.a.O. erfüllen, gegeb*-n ist.

I leber die Auslegung des Wortes ,,A n recht

kann man streiten. Trotzdem will ich nicht \

hehlen, aus welchen Grün«den die Auslegun
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RVA. doch auch im Interesse der Angestell¬
liegt. Mit dem Anspruch auf Ruh-egehalt
in der Regel «die Kündigungsb«es«chränkung
wichtige Gründe verbunden. Mit der An-

lung tritt «eine Anwartschaft auf Ruhegehalt,
Kündigungsbeschränkung jedoch erst nach

lauf von 5 oder 10 Jahren ein. Alle diejeni-
:\ Ang«estellten. die vor Erreichung des Zeit-

:\ktes der Kürvdigungsbeschränkung entlassen

rden, würden, durch die Krank ?nversi«che-

_gsfreiheit verursacht, keinen Anspruch auf

beitslosenunterstützung haben. Diese Ange¬
llten bedürfen jedoch, wie die Erfahrung

hrt, des Arbeitslosenversicherungsschutzes.
E. muß, solange nicht auf Grund des § 1693

O. eine andere Entscheidung des RVA. her¬

igeführt wir«d, der Auffassung von Vissm«er,
ch der die V«ersi«cherungsfreihe:t den An¬

spruch auf Ruh-egehalt zur Voraussetzung
t, zugestimmt werden.

I>ie Ausführungen von Vissmer „Die Voraus-

^ungen für «die Versicherungsfreiheit in der

Krankenversi«cherung der nach der Dienst-

dnung b«eschäftigten ..

"

können je<k>«ch zu

eifeln Anlaß geben. Der § 159 RVO. spricht
nicht von dienstordnungsmäßigen Angestellten,
ndern von Beschäftigten. v ersiehe-

rngsfreiheit tritt deshalb für jeden B«eschäf-

tigten ein, wenn «die «die Befreiung auslösenden

iingungen erfüllt sind. Walter Kiesel, Berlin.

\nmerkung der Schriftleitung: Die Schrift-

leitung hält mit der Reichsfachgruppenleitung
det Sozialversicherungsangestellt«en im Zentrai¬

verband der Angestellten die hier v«ertretene

Auffassung für zutreffend. Man mag darüber

streiten, ob die g«esetzli«che Regelung des § 109

Abs. 2 RVO. zw«eckmäßig und ob die grund¬
sätzliche Entscheidung des Reichsversicherungs¬
amts vom 30. April 1920 in allen Punkten zu¬

treffend ist. In der Praxis hat sich die in dieser

Entscheidung zum Aus«druck gebrachte Rechts¬

auffassung durchg«esetzt. Es liegt daher im In¬

teresse einer einheitlichen Handhabung des

1 109 Abs. 2, daß dio Versi«cherungsfreiheit in

der Krankenversicherung erst dann eintritt,
wenn die Anspruchs berechtigung auf

Ruhegehalt g«egeb«en ist. Wir schließen damit

die Aussprache über diese Frage.

Fortbildungskurse.
In Stuttg*_irt läuft seit April ein weiterer Lehr¬

gang für Krankenkassenangestellte. In je zwei

Stunden an zwei Wochentagen, Dienstags und

Freitags, werden behandelt:

Unfallversicherung (Kasseninspektor Hack),

Reichsversorgungsw«es«en (Klednbeck), Invalid?n-

versicherung (Härle), Angestelltenversicherung
(Gauleiter Ehrhardt), Arbeitsl«osenversicherung,
Verfahren, Grundzüge des bürgerlichen Rechts

(Kastler).

In der Zwisch«enzeit werden noch Vorträge über

die B-eziehungen der Versicherungsträger zu¬

einander, über Buch- und Rechnungsführung,
Einführung in die Sozialpolitik und über «das

Arztrecht gehalten.

RECHTSPRECHUNG

Vom Arbeitgeber getragene Anteile des

Arbeitnehmers an den Sozialversiche¬

rungsbeiträgengehören nichtzum Entgelt
im Sinne der §§ 160,180 RVO., wenn sie

zwar entsprechend einer örtlichen Ge¬

wohnheit, aber dochfreiwillig undwider¬
ruflich vom Arbeitgeber übernommen

worden sind.

Entscheidung d«es Reichsversicherungsamts,
>chlußsenat der Abteilung für Kranken- und

validenversicherung vom 11. Dezember 1930 —

II K. SS 30 B. —.

Gründe: Die Arbeitgeber in H. ziehen die

tragsanteile der Hausgehilfen zu den sozialen

Sicherungen gewohnheitsmäßig nicht vom

me ab. Eine solche» Gewohnheit b«egründet
n kein den Vorschriften cles $ 331 Abs. 1

VO. und des $ 143 A Mk 2 AVAVG. entgegen-
' rules Gewohnheitsrecht, das durch einen

•nstehenden Willen der Beteiligten nicht

.reschlossen werden könnte. Wohl ist e

glich, daß die Anwendung der gesetzlich»
^chriften elurch Gewohnheit ausgeschlossen
I, ebenso wie» $ 139 RVO. eine V* hiebung
Beitragslasten zugunsten eier Versicherten

h Vertrag zuläßt. In der Entscheidung
I (AN. 1429 S. IV 542. EuM. Bd. 25 S. 334

139) ist bereits ausgesprochen worden, daß

ndungen, die lediglich aus Wohlwollen

i icht we n, insbesonelere also vom Arbeit¬

geber freiwillig getragene Arbeitnehmeranteile,
als Schenkungen gelten und daher nicht als

Entgelt für geleistete Arbeit angesehen werden

können. Das gilt auch dann, wenn an sich nach

einem Ortsgebrauch der Arbeitgeber solche

Anteile übernimmt. Denn ein solcher örtlicher

Gebrauch hat, wie in der Entscheidung 3519

ausgeführt ist, eben nur solange rechtliche Be¬

deutung, als der Arbeitgeber sich ihm ohne

weiteres fügt. Dagegen hat er diese Bedeutung
nicht, wenn seine Anwendung rlurch eine Ver¬

einbarung der Beteiligten oder — wie hier —

durch die ausdrückliche Erklärung des Arbeit¬

gebers ausgeschlossen wird, elaß es sich um

eine freiwillige und jeelerzeit widerrufliche

Uebernahme eier Beitragsanteile handelt. Unt»

diesen Umständen kann im vorliegenden Fall

der Versichertenanteil nicht als Arbeitsentgelt
im Sinne der $$ 1WJ, ISO RVO. betrachtet

werden.

Über Pflichten der Kassenorgane.

Entscheidung eles Reichsversicherungsamts.
B«eschlußsenat eler Abt. für Kr. u. IV. vom

12. November 1930 - II K. 102 30 B. -

Aus den Gründen: Nach § 345 Abs 2

Nr. 3 RVO. ist elem Ausschuß der Kasse vor¬

behalten, elie Kasse gegenüber elen Vorstandst-

mitgli«edern zu vertreten. Der Ausschuß und

nicht der Vorstand ist daher regelmäßig be

rufen, einen dem Versicherungsträger na«
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323 Abs. 1 RVO. zustehenden Anspruch aus

er Haftung qegen ein Vorstondsmitgli«ed gel¬
tend zu ma«chen (zu vgl. Hahn-Kühne, Hdb.

der KV., 10. und IL Aufl. Anm. 4 zu § 23 und

Anm. 2 unter Nr. 3 zu § 345 Abs. 2 Nr. 3,

sowie Hanow, RVO. 1. Buch 5. Aufl. Anm. 3

letzter Absatz zu § 23 RVO.)

Der Grundsatz, daB Waisengeld wegen

Berufsausbildung nach § 56 Abs. 1 Nr. 3

Abs. 2, § 34 Abt. 2 RKnG. auch dann zu

sohlen bt, wenn das Kind nach abge¬
schlossener Berufsausbildung für einen

anderen Beruf ausgebildet wird (E. 3953,

AN.1931 S.IV;i8#luM.Bd.29S.138 Nr.52),

gut «entsprechend für «den Anspruch auf

Waisengeld gemäß § 1259 RVO.

Revisionsentscheidung d«es Reichsversicherungs¬
amts vom 19. Dezember 1930 (IIa 6068 30 7).

Ausden Gründen: Wie das RVA. für das

Gebiet der KnV. in der grun«dsätzlichen E. 3953

ausgesprochen hat, ist waisengeld wegen B«e-

rufsausbildung nach § 56 Abs. 1 Nr. 3 Abs. 2,

§ 34 Abs. 2 RKn.-G«esetz auch dann zu zahlen,
wenn «das Kind nach abgeschlossener Berufsaus¬

bildung für 'inen anderen Beruf ausgebildet
wird. Notwendig ist aber, wie in der E. noch

besonders hervorgehoben wird, daß die Voraus¬

setzungen, weiche nach der ständigen Recht¬

sprechung d«es RVA. zur Annahme einer Berufs¬

ausbildung im Sinne d«es G«esetz«es erforderlich

sind, im Einzelfall tatsächlich gegeben sind,
«daß vor allem eine ernstlich gewollte Ausbil¬

dung für einen künftig g«egen Entgelt auszu¬

übenden Beruf und keine nur zum Schein erfol-

gende Ausbildung vorliegt. Der Senat hat, da die

g«esetzlichen Vorschriften für die JV. die glei-
ch«en sind, keine Bedenken, di«esen Grundsatz

auch auf dem Gebiete der JV. entsprechend
anzuwenden.

Noch § 5591 RVO. fallen, solange die

Berufsgenossenschaft Heilanstaltpflege
oder Anstaltpflege gewährt, sämtliche

Ansprüche «aus derKrankenversicherung,

insbesondere auch das Hausgeld weg.

Entscheidung d«es Reichsversicherungsamts,
Zweiter Revisionssenat, vom 16. Januar 1931

(IIa K. 54 30).
Aus den Gründen: Mit Recht hat das

OVA. in Uebereinstimmung mit den Ausfüh¬

rungen der beklagten Kasse den Standpunkt
ten, elaß nach der klaren und eindeutigen

Vorschrift des $ 550 1 RVO. dem Kläger über¬

haupt kein Anspruch aus efer Krankenvei Siche¬

rung g*g*n die beklagte Kaaae für den frag¬
lichen Zeitraum zusteht, weil die Berufs¬

genossenschaft für di-ese Zeit die Anstaltspflege
übernommen hat. Diese Vorschrift steht in un¬

mittelbarem Zusammenhange mit den B«estim-

mungen der tt 557a, 559f und 559g RVO. Da¬

nach hat die Krankenkasse den gingen Krankheit

versicherten Verletzten an sich Leistungen nach

dem Zweiten Buche und nach den Vorschriften

r $$ 5V*f bis 559g zu gern«,hren 0$ 557a). F._!U

«llie Krankheit P«olge ein« Unfalls ist, gelten fü

e Ansprüche den Verhetzten aus der Kranken¬

versicherung die ¦ 559g bi >9k (zu vjl.

§ 559f). Nach § 559g hat die Kranken

grundsätzlich nach den Vorschriften der Kran

kenversrcherung Krankenpflege zu gewä
-

i

Diese Verpflichtung endet aber mit dem Je

ginne des Tages, von dem ab die BG. gemäi
ihrer Anzeige an die Kasse mit der Kranken

behandlung beginnt. Im Zusammenhange dami

bestimmt dann § 559if daß, solange die BG

Heilanstaltpflege oder Anstaltpflege gewährt

die Ansprüche aus der KranVenversicherunL

w«egfallen. Zu di«esen Ansprüchen aus der Kran

kenVersicherung gehört aber auch der Anspruci
auf Zahlung ein«w Hausgeldes, der die Gewäh

rung der Krankenhauspflege seitens der Kass*

zur Voraussetzung hat (§ 186 RVO.).

Wenn ein Erkrankter nur nach den Vor¬

schriften des RVG. Krankengeld zu be¬

anspruchen hat, ist für dessenBemessung
der § 12 RVG. allein maßgebend.

Entscheidung d«es Reichsversicherungsamts
Erster Revisionssenat, vom 5. März 1931 (II i

K. 579 30).

Aus den Gründen: Es kann nicht zweifel¬

haft sein, daß dem Kläger ein Anspruch aut

Zahlung d«es Krankengeldes in Höhe der Ar¬

beitslosenunterstützung (zu vgl. § 120 AVAVG.)

über den 16. März 1929 hinaus auf Grund der

§§ 117, f18 nicht zusteht. Denn insoweit war

er eusg«esteuert. Fraglich kann nur sein, ob und

in welcher Höhe ihm als Kriegsb«eschädigten
Krankengeld nach di«esem Zeitpunkt auf Grund

d«es § 12 RVG. zu zahlen ist. Die Gewährung
d«es Krankengeldes nach di«eser Vorschrift setz:

das VorIi«egen einer durch die Erkrankung ver¬

ursachten Einkommensminderung voraus (§12
Abs. 2 RVG.). Diese Voraussetzung ist nicht

g«egeben, wenn man das von dem Kläger nach

§§ 117 ff. AVAVG. bis zu seiner Aussteuerung

bezogene Krankengeld als Einkommen ansehet

will. Denn dies«es Einkommen hat er nicht

durch die Erkrankung, sondern durch Ablaut

der Unterstützungsdauer verloren. Ebenso¬

wenig könnte eine durch Erkrankung herbei¬

geführte Einkommensminderung als vorliegend

angenommen werden, wenn ihm nach der Aus¬

steuerung durch die Krankenkasse die zeitlich

b«egrenzte Arbeitslosenunterstützung infolge
Erschöpfung dieses Anspruchs nicht mehr z\.

zahlen gewesen wäre. Wohl aber ist ein ur¬

sächlicher Zusammenhang zwischen der Er¬

krankung und der Einkommensminderung danr

anzuerkennen, wenn der Kläger nach der Aus¬

steuerung die nur Arbeitsfähigen zu zahlend»

Arbeitslosenunterstützung (zu vgL §§ 87, 101

Abs. 2 AVAVG.) bezogen haben würde, wenn

tr nicht arbeitsunfähig krank infolge seine-

Kri«egsdienstleidens gewesen wäre. In einen

derartigen Falle, in dem der Erkrankte nu

nach den Vorschriften des RVG. Krankengel
zu beanspruchen hat, ist für dessen Bemessung

der $ 12 Abs. 2 RVG. allein maßgebend. D

Höhe des Krankengeldes ist also, wie sich a

$ 12 Abs. 2 RVG. ergibt, so zu b«estimmen, nb

ob der Beschädigte der Krankenkasse freiwili

beigetreten wäre. Er ist demnach der Grund¬

lohnstufe zuzuteilen, die dem Betrag der Ar¬

beitslosenunterstützung entspricht. Auf diesei

Unterlage ist an der Hand der Kassensatzumi

«las Krankengeld zu bestimmen.
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fte rrtige mir Invalidenversicherung, die

ge
näß § 301 und AVG. vom 22 Juni 1BB9

oder § 42 IVG. vom 13Juli 1899 erstattet

wordensind, können nicht zur Aufrecht«

erhaltuna der Anwartschaft gemäß
§ 1280 Abs. 2 RVO. angerechnet werden.

Mitgeteilt von Senatspräsident Dr. Bothe.
die RevE. des RVA. vom 20. Januar 1930

(II 5879/29 *) (vgl. E. 3657. AN. 1930. S. IV. 82;
M Bd 26 S. 408. Nr. 174) den Grundsatz auf-

te, daß der Anspruch auf Hinterbliebenen-

fü; sorge nach AN. 3 des Gesetzes über

L« htungen in der IV. vom 12. Juli 1929

(RGBl. I S. 135) nicht dadurch ausgeschlossen
tei. daß die Hälfte der für den Versicherten
entrichteten Beiträge gemäß § 31 des IuAVG.

oder § 44 des IVCi. erstattet worden sei, rief

se Entscheidung vielfachen Widerspruch
hervor. Die Gegner hegten vor allem die Be¬

sorgnis, daß diese Entscheidung den Weg dafür
vorbereiten könne, in Zukunft erstattete Bei¬

träge trotz ihrer Erstattung in je«dem Falle noch

als or«dnungsmäßig verwendete Beiträge an¬

sehen und sie u. a. auch bei Erhaltung der An¬
wartschaft zukünftig berücksichtigen zu müssen

Allerdings ging ja schon aus der Begründung
der E. vom 20. Januar 1930 hervor, «daß «das
RVA. nur in diesem einen Sonderfall d«es
Artikel 3 die Anrechnung der gemäß § 31

IuAVG. oder § 44 d«es IVG. erstatteten Bei¬

träge zulassen wollte unter Berücksichtigung
des Zw«e«dk«es in «der Vorgeschichte des ge¬
nannten Artikels. Es wurde in den Gründen

der Entscheidung auch b«esonders «darauf hing«e-
wiesen, daß ja § 44 des InvVG. keine Vor¬

schrift enthalte, daß durch die Erstattung der
Hälfte der für den Versicherten entrichteten

Beiträge, «die durch die durch das frühere Ver-

herungsverhältnis b«egründete Anwartschaft

erlös«che, während «dies die §§ 42 und 43 d-es
IVG. in zwei anderen Fällen der Beitrags¬
erstattung ausdrücklich vorschrieben.

Immerhin konnten trotzdem die Gegner der

Entscheidung vom 20. Januar 1930 ihre weitere

Ausdehnung nicht ganz ohne Grund be¬

fürchten.

Diesen Befürchtungen ist jetzt durch eine neue

Entscheidung des KVA. vom 20. November 1930

6021/29*) ein Ende gemacht worden.
Diese auch zur Veröffentlichung in den AN.
urd den EuM. b«estimmte Entscheidung hat

fo.-^ende Grundsätze aufgestellt:
1 Als erstmaliger Eintritt in die Versicherung
im Sinne d«es § 1280 Absatz 2 der Reichsver-

lerungsordnung ist stets der Aussteliungs-
der 1. Quittungskirte anzusehen, ganz

fch-.'ch, ob etwa inzwischen eine Beitrags-
«lttung gemäß § 30 des Gesetzes, betreffend

Invaliditäts- und Altersversicherung vom

Juni 1889 oder § 42 des Invalidenversiche-

sgesetzes vom 13.Juli 1899 stattgefunden hatte.

maß § 30 des Gesetzes, betreffend die
Inv iliditäts- und Altersversicherung vom

22 Juni 1889 oder § 42 des Invalidenversiche-

^rsg«es*etzes vom 13. Juli 1309 erstattete Bei-

>»marken sind zur Erfüllung der Dreiviertel-

ung gemäß § 1280 Absatz 2 der Reichsver-

rungsordnung nicht ols ordnungsmäßig
** endete Beitragsmarken anzusehen und

t zu berücksichtigen.

Gründe: Daß die Anwartschaft gemäß § 1280

Absatz 1 der Reichsversieherungsordnung er¬

loschen sei, sei auch von der Klägerin nicht
bestritten worden. Es bliebe deshalb nur zu

prüfen, ob etwa die Voraussetzungen des

§ 1280 Absatz 2 der Reichsversieherungs¬
ordnung erfüllt seien und deshalb die Anwart¬

schaft nicht als erloschen gelten könne.

Es frage sich zunächst, ob als Zeitpunkt des

erstmaligen Eintritts in «die Versicherung im

Sinne des § 1280 Absatz 2 RVO. der Aus¬

stellungstag der Quittungskarte 1 gerechnet
werden könne, oder ob, da die Beitragsmarken
aus den ersten s«echs Quittungskarten erstattet

worden seien, nicht vielmehr der Ausstellungs¬
tag der Quittungskarte 7, in der die ersten

gültigen Beitragsmarken enthalten seien, hier¬

für in Frage kommen. Der Senat sei zum Er¬

gebnis gekommen, daß in j«edem Falle als Zeit¬

punkt des erstmaligen Eintritts in die Versiche¬

rung der Ausstellungstag der ersten Quittungs--
karte anzusehen sei

Nach der Fassung d«es § 1280 Absatz 2 der

Reichsversieherungsordnung, der mit dem
Wortlaut „erst malig

*

jeae andere Deutung
ausschließe und allgemeiner Rechtsauffessung
müsse, wie auch im Schrifttum allgemein an¬

genommen werde, der ganze Zeitraum

zwischen dem ersten Eintritt und dem Ver¬

sicherungsfall als Einheit betrachtet werden,
woran auch eine teilweise Erstattung von Bei¬

trägen nichts zu ändern vermöge. Hierfür

spreche auch, daß diese Gesetzesvorschrift

einen rein formalistischen Rechnungsgrundsatz
enthalte, bei dessen Vorhandensein ohne Rück¬

sicht darauf, zu welchen Zeiten die Beiträge
entrichtet seien, die Antwartschaft als nicht

erloschen gelte (zu vergleichen dazu Hanow-

Lehmann, Kommentar zur Reichsversieherungs¬
ordnung, 4. Buch, 4. Auflage, S. 208, Anm. 13

Absatz 2 zu § 1280 sowie das dort aufgeführte
Schrifttum). Gehe man aber von dieser Be¬

rechnungsart aus, so frage sich weiter, ob dann

etwa auch die Beiträge der sechs ersten

Quittungskarten, obwohl sie der Klägerin auf

ihren Antrag wegen der Verheiratung erstattet

worden seien, trotzdem nunmehr bei der Be¬

rechnung der für die Dreivierteldeckung vor¬

handenen Marken als gültig mitzuzählen seien.

Das habe die Klägerin und auch ihr Vertreter

im Termin zur mündlichen Verhandlung vor

dem Reichsversicherungsamt behauptet. Sie

beriefen sich für ihre Ansicht auf die Ent¬

scheidung 3657 II des Reichsversicherungsamts
vom 20. Januar 1930 (AN. 1930 S. IV 82; EuM.

Bd. 26 S. 408 Nr. 174) in der der Grundsatz

ausgesprochen worden sei, daß der Anspruch
auf Hinterbliebenenfürsorge durch eine Bei¬

tragserstattung nicht ausgeschlossen werde.

Dieser Ansicht habe sich aber der Senat nicht

anzuschließen vermocht. Wie das Reichsver¬

sicherungsamt in ständiger Rechtsprechung (zu
vergleichen E. 1214 AN. 1005 S. 444 und

E. 3000 II AN. 1926 S. 461, EuM. Bd. 20 S. 150

Nr. 81) entschieden habe, verloren die zur

Hälfte erstatteten Invalidenversicherungs-
beiträge ihre Rechtswirksamkeit, d. h. sie ver¬

lieren den Charakter als „ordnungsmäßig ver¬

wendete" Beiträge. Auch die andere Hälfte, «die

bei der Landesversicherungsanstalt verblieben

sei, werde wirkungslos und sei zugunsten der
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Allgemeinheit verfall«. Wenn «das Reichsver¬

sicherungsamt in der von der Klägerin ange¬

zogenen Entscheidung 3657II bezüglich des

Anspruchs auf Hinterbliebenenfursorge nach

Artikel 3 des G«esetz«w über Leistungen in der

Invalidenversicherung vom 12. Juli 1929

RGBl. I S. 135) zu Artikel 71 d«es Einführungs¬

gesetz«» zur Reichsversicherungsor«dnung ent¬

scheiden habe, daß er durch eine Beitrags-
? rstattung nicht ausg«eschlossen werde, &_

bandele «?s sich hier, wie auch aus der Be¬

gründung der Entscheidung klar hervorgehe,
um ein«en Sonderfall, der sich aus Sinn und

Zweck des Artikels 3 in Verbindung mit seiner

Vorg«fschichte ergebe. Eine Verallgemeinerung
der «darin hierfür ausnahmsweise zugelassenen
Anrechnung erstatteter Beiträge habe das

Reichsversicherungsamt niemals beabsichtigt.

Bei Berechnung der Dreivierteldeckung sei «es

in § 1280 Absatz 2 der Reichsv«rrsicherungs-
ordnung vielmehr ausdrücklich vorg«eschrieben,
daß die Zeit zwischen Eintritt in die Versich«e-

rung und dem V«ersicherungsfall durch die

nötige Zahl von gültigen „ordnungsmäßig ver-

wend«rten" Beitragsmarken bel«egt sein müsse.

Nur «dann sei die Anwartschaft erhalten. Das

sei aber im Falle der „Erstattung" ausg«e~

schlössen."

Es ist anzunehmen, daß das RVA., wie in

diesem Falle d«es § 42 IVG.f auch in etwa zur

Entscheidung kommenden Fällen d«es 8 ^3

IVG. den gleichen Standpunkt vertreten wird,

daß durch die Erstattung der Hälfte der für den

Versicherten entrichteten Beiträge diese den

Charakter als ordnungsmäßig verwendrte Bei¬

träge verlieren, und daß nur, entspr«*chend der

Entscheidung 3657 vom 20. Januar 1930, für

den aus Artikel 3 d«es G«estzes vom IZ Juli 1929

sich ergeh ?nden Sonderfall allein eine Aus¬

nahme gegeben ist.

Nachtrag: Inzwischen hat das RVA. —

4. Rev .-Senat — durch E. vom 27. Januar 1931

— IIa 4412 307 — entschieden, daß auch mit der

auf Grund d«es $ 43 IVG. erfolgten Erstattung
der Hälfte der für den Versicherten erstatteten

Beiträge die durch sein trüberes Versicherungs¬
verhältnis b«egründete Anwartschaft erloschen

ist. Damit ist die Frage restlos geklärt.

Die Angestelltenpensionskasse der

Reichsknappschaft hat nach § 66 RKG.

die den Versicherten günstigeren Lei¬

stungen des AVG. stets zu gewähren,
selbst wenn es sich um Leistungen han¬

delt, die Ihrer Art nach Im RKG. vor¬

geschrieben sind.

Entscheidung des RVA., Zweiter Revisions¬

senat (Krwippschnftssem t), vom 6. März 1031

- lila Kn 470 30*\

<i runde: Zwischen tlen Parteien ist unstrei¬

tig, «hiß der Klägerin ein Anspruch auf knapp-
ihliches Waisengeld nicht zusteht, da sich

di«eser Anspruch nach der ständigen Recht¬

sprechung «les RVA nach der Zeit der Invali-

«lisierung «les Vaters der Klägerin (1. März

B*24) richtet und ein Waisengeldansprach «ler

schon 1889 geborenen Klägerin nach dem da¬

mals gehenden RKG. alter Passung nicht ge-

geben ist. In der bereits am 1. Februar 1929

ergangenen Entscheidung hatte das RVA. die
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Sache an das KOVA. zur Prüfung zurück»

wi«esen, ob der Klägerin nicht eine Wais

rente w«egen Gebr«echJichkeit na«ch den V Ur¬

schriften d«es RVA. zusteht. Zu Unr«echt nat

das KOVA. diesen Anspruch verneint,

kann dahingestellt bleiben, ob der Klage
ein Anspruch auf Waisenrente der Angest« !1-

t«enversicherung in unmittelbarer Anwend-

d«es § 33 d«es AVG. etwa deshalb zusteht, v

der Vater der Klägerin durch seine Beitr

an den Bochumer Knappschaftsverein, ei:

Ersatzkasse der AngestelltenVersicherung, j

durch Beiträge seit dem 1. Januar 1924 an

Angestelltenabteilung des R«eichsknappschat(s-
vereins (§ 75 des RKG. alter Fassung) iie

Wartezeit in der Ang«estelltenversicherung r-

föllt hat. Jedenfalls ist di«eser Anspruch n*

§ 66 d«w RKG. b«egründet. Nach dieser Vor¬

schrift „bewendet «es, soweit nach dem AY

Leistungen zu gewähren sindr die über die em I«

di«esem Gesetze vorgeschriebenen hinaus¬

gehen, bei den Vorschriften d«es AVG." Zu

Unr«echt meint das KOVA., daß hiernach nur

die Leistungen d«es AVG. gewährt werden

müssen, die der Art nach im RKG. nicht vor¬

gesehen seien (zu vergleichen Reuß-Hen

RKG. Anm. 1 zu § 66). Diese Auffassung steht

mit dem eindeutigen und klaren Wortlaut drs

§ 66 d«?s RKG. im Widerspruch, welcher

vom KOVA. gewollte Einschränkung nicht

macht. Die Auslegung d«es KOVA. wider¬

spricht auch dem Sinn und Zw«eck der Vor¬

schrift. Wie das RVA. wiederholt ausge-

sprochen hat, soll § 66 des RKG. verbinde -

daß Ang«estellte in knappschaftlichen Betrie¬

ben, die infolge d«es Ersatz«es der reichsgeset/-
lichen Ang«estelltenversicherung durch die

Angestelltenpensionsversicherung nur noch da

Versicherung in der Ang«estelltenpensions-
kasse unterli-egen, dadurch schlechter gestellt

werden, als wenn sie nach dem AVG. v<

sichert gewesen wären. Mitglieder der An¬

gestelltenpensionskasse sollen danach, falls

«es für sie günstiger ist, einen Leistung

anspruch nach dem AVG. geltend mach,

können, soweit er ihnen im Falle der Ver¬

sicherung nach dem AVG. zugestanden haben

würde. (E. 3954, AN. 1931 S. IV 39, EuM

Bd. 29 S. 141 Nr. 53, auch EuM. Bd. 25 S. 242

Nr. 102).

Zur Frage der Klebepflicht des Arbeit¬

gebers bei derAngestelltenversicherung.
§182 AVG. §278 BGB.

Urteil des 111. Zivilsenats des Reichsgeric!
vom 20. Februar 1931. III, 267 30.

Der Erblasser der Klägerinnen war bei der I -

klagten Verkäufer gewesen. Einen Anspru
der Klägerinnen auf Hinterbliebenenrente ha

das Oberversicherungsamt rechtskräftig ab.

wiesen, weil statt eler erforderlichen 63 i

59 Beitragseochen nachgewiesen werden koi -

ten. Die Klägerinnen werfen d*r früheren /

beitgeberin ihres Erblassers vor, sie habe du:

Nichtentrichtung der Versicherungsbeiträge
zwei Monate ihre gesetzliche und vertragli«

Verpflichtung hir die ordnungsgemäße V ¦

Sicherung des Erbla^ s zu sorgen, schuldh

rletzt unel dadurch den Verlust dei R

herbeigeführt Sie verlangen daher von der 1 -

klauten Schadenersatz.



Dfts Berufungsgericht l«egte zutreffend dar, daß

eir Klageanspruch nach § 182 Angestellten-
cherungsgesetz vom 20. Dezember 1911/

November 1922, nach dem der Arbeitgeber,
ien Versicherten den Kalendermonat hin¬

durch b«eschäftigt, für sich und den Angestellten
Beiträge zu entrichten hat, nicht g«egeben
Dieser Paragraph legt dem Arbeitgeber nur

Reichsversicherungsanstalt g«egenüber die

tlich-r«echtliche Pflicht auf, die beiderseiti-

Versicherungsbeiträge abzuführen. Eine

tzung dieser Pflicht hat im R«egelfalle nur

di« Beitreibung der Rückstände im Verwal-

>verfahren und die Belegung mit einer Ord-

ijsstrafe zur Folge. Nur dann entsteht ein

öfi* itlich-rechtlicher Strafanspruch des Staates,

n ein Arbeitgeber die vom Gehalt der An¬

teilten abgezogenen Beiträge nicht für die

\'. Sicherung verwertet Der § 182 AVG. hat

nur den Zw«eck, den ordnungsgemäßen, rei-

hungslosen Eingang der Versicherungsbeiträge
im Interesse der Allgemeinheit zu garantieren.

Irechtlich ist ein Arbeitgeber nur dann haft-

,
wenn er mit dem Angestellten ausdrücklich

stillschweigend vereinbart hat, für ein ge-

/mäßiges Kleben der Versicherungsmarken
zu sorgen, und dann zum Schaden des Ange¬

ilten dieser Pflicht nicht ordnungsgemäß
kommt. Eine solche Abrede zwischen der

B< klagten und dem Erblasser der Klägerinnen
konnte der Berufungsrichter einwandfrei fest-

len. Nach einer Bestimmung, die schon vor

dem Eintritt d«es Erblassers der Klägerinnen in

Firma bestand, hatten alle Angestellten ihre

Wrsicherungskarten einer bestimmten Ang«e-
llten auszuhändigen, die alle mit der Ver-

ierung zusammenhängenden Aufgaben zu

digen hatte. Der Erblasser der Klägerinnen
seine Versicherungskarte erst einige Zeit

i ich seinem Eintritt und erst nach wiederholten

Mahnungen, der mit der Versicherung beauf-

jten Angestellten vorbehaltlos l jsgehändigt,
und sich dann lange nicht mehr um die Ver¬

zierung gekümmert. Hieraus konnte einwand¬

eine vertragliche Ucbernahme der Arbeit-

j» herin zur Beitragsabführung festgestellt wer-

.
Dieser Vertrag verpflichtete aber die Ar-

tgeberin, die Marken trotz der verspäteten
Einreichung der Karte schon vom Beginn der

m schäftlichen Tätigkeit des Erblassers an zu

i.en. Das hat aber die mit der Versicherung
»iftragte Angestellte versäumt. Hierdurch

«ler Mangel, der eine Hinterbliebenenrente

unmöglich machte, zustande. Da das Verschul-

auf Seiten der Angestellten zu finden ist

diese als Erfüllungsgehilfin der Beklagten
ielte, ist dieses Verschulden der Beklagten

§ 278 BGB. wie deren eigenes anzu-

\en.

Die auf Grund des AVAVG. gewährte
Arbeitslosenunterstützung Ist dem wirk¬

lichen „Arbeitsverdienst" im Sinne des

S180 Abs. 2 Nr.l RVO. bei der Berechnung
de, Grundlohns nicht gleichzustellen.

heidung des Reichsversicherungsamts,
Beschlußsenat, vom 13. März 1931 (IIa

W 30).

den Gründen: Nach § 182 Abs. 1

RVO. wird als Krankenhilfe Krankengeld

in Höhe des halben Grundlohns für jeden
Kalendertag gewährt, wenn die Krankheit den

Versichert«en arbeitsunfähig macht; es wird

vom vierten Tage der Arbeitsunfähigkeit an

gewährt. Danach beträgt das Krankengeld den

halben Grundlohn. Im vorliegenden Falle hat

das OVA. der Berechnung des Grundlohns den

§ 19 Abs. 1 der Satzung der beklagten Kranken¬

kasse in der zur Zeit des Eintritts des Versiche¬

rungsfalls geltend gewesenen, am 1. Oktober

1927 in Kraft getretenen Fassung zugrunde ge¬

legt. Danach werden die baren Leistungen der

Kasse nach einem Grundlohn bemessen, dessen

Höhe der wirkliche Arbeitsverdienst ist; bei

Kassenmitgliedern mit wechselndem Lohn gilt
als Grundlohn der durchschnittliche wirkliche

Arbeitsverdienst der letzten s«echs Wochen.

Diese Satzungsbestimmung beruht auf § 180

Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 RVO. Danach kann

die Satzung den Grundlohn nach dem „wirk¬
lichen Arbeitsverdienst" der einzelnen Ver¬

sicherten festsetzen. Wie das RVA. in stän¬

diger Rechtsprechung angenommen hat, ist der

Begriff des „Arbeitsverdienstes" einheitlich da¬

hin auszulegen, daß nur das auf Grund einer

B«eschäftigung gewonnene Entgelt als Arbeits¬

verdienst anzusehen ist (zu vgl. E. 3391
m

AN.

1929 S. IV 162, EuM. Bd. 24 S. 210 Nr. 87 und

E. 3392, AN. 1929 S. IV 163, EuM. Bd 24 S.2P4

Nr. 88). Hiernach kann der Bezug der Arbeits¬

losenunterstützung auf Grund des AVAVG.

dem Arbeitsverdienst nicht gleichgestellt wer¬

den. Denn die Arbeitslosenunterstützung wird

frerade dann gewährt, wenn für den Arbeits-

osen kein Beschäftigungsverhältnis mehr be¬

steht und er keine erwerbende Tätigkeit mehr

ausübt. Hiermit steht nicht im Widerspruch,
daß nach § 118 Abs. 1 Satz 3 AVAVG., soweit

Ansprüche auf Leistungen der Krankenversiche¬

rung für Angehörige des Versicherten davon

abhängen daß dieser den Angehörigen von

seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat, die

Arbeitslosenunterstützung dem Arbeitsverdienst

gleichsteht. Denn dabei handelte es sich um

eine Sondervorschrift, deren Anwendbarkeit auf

die dort bezeichneten Fälle beschränkt ist. Den

gleichen Standpunkt hat das RVA. für die Zeit

der Geltung der Verordnung über Erwerbs¬

losenfürsorge in der Fassung vom 23. April
1919 (RGBl. I S. 149) hinsichtlich der Erwerbs¬

losenunterstützung eingenommen. In der E.

2571 II (AN. 1920 S. 282, EuM- Bd. 12 S. 46

Nr. 20) hat es ausgesprochen, daß die auf

Grund dieser Verordnung einem versicherten

Erwerbslosen gewährte Unterstützung dem

Arbeitsverdienst im Sinne des § 186 RVO. nicht

gleichzustellen ist. In der E. 2881 II (AN. 1925

S. 276, EuM. Bd. 18 S. 138 Nr. 60) hat es in

einem Anwendungsfall des § 1259 RVO. unter

Bezugnahme auf die E. 2571 ferner angenom¬

men, daß der Unterhalt aus der Erwerbslosen¬

unterstützung dem Unterhalt aus dem Arbeits¬

verdienst nicht gleichzustellen ist.

Hiernach gilt im vorliegenden Falle als Grund¬

lohn der Durchschnittsbetrag, der sich durch

die Teilung des auf die Arbeitszeit vom 2. bis

22. Mai 1930 entfallenden Arbeitsverdienstes d(

Klägers von 209,38 RM. durch die Zahl der in

diese Zeit fallenden Kalendertage ergibt (zu vgl.
auch die E. des RVA. vorn 11. Dezember 1929,

abgedruckt in EuM. Bd. 26 S. 391 Nr. 166).
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AUFGABEN UND- LOSUNGEN

Wir bringen h«eute die Lösung d«rr in Nummer 11 dieser Zeitschrift veröffentlicht««! Aufgaben.
Die S«chriftleittu ¦

Zur I. Aufgäbev
Das Krankengeld ist in Höhe des Anspruchs
auf Krisenunterstützung zu zahlen. Neumann

hatte deshalb zu erhalten: vom 11. April ab

10,80 RM., vom 20. April ab 6,30 RM. und vom

15. Mai ab 11,10 RM. wöchentliches Kranken¬

geld. Das darüber hinausgehende Verlangen
d«*s Versicherten ist unb«egründet.
Nach § 120 AVAVG. ist dem Arbeitslosen ais

Krankengeld derjenige Betrag zu gewähren,
den eV als Arbeitslosenunterstützung erhielte,

wenn er nicht erkrankt wäre. Das gilt auch

Iür Arbeitslose, die Krisenunterstützung er¬

halten, weil di«*se Unterstützung ebenfalls Ar¬

beitslosenunterstützung ist (Entsch. d«es RVA.

vom 28. Oktober 1930, Amtl. Nachr. 1931 S. 9).

Ebenso gilt dieser Grundsatz auch für Arbeits¬

lose, die w«egen einer berufsüblichen Arbeits¬

losigkeit veränderte Arbeitslosenunterstützungen

beziehen (Entsch. des RVA. vom 9. Oktober

1930, Amtl. Nachr. 1931 S. 9). Die Höhe des

Krankengeldes richtet sich demzufolge nach

d«em jeweiligen Unterstützungssatz der

Arbeitslosenversicherung. Verringert oder er¬

höht sich die Arb«eitslosen- oder Krisen¬

unterstützung, so verringert oder erhöht sich

auch das Krankengeld des nach §§ 117, 121

AVAVG. versicherten Arbeitslosen. Denn es

kam dem G«esetzgeber darauf an, die arbeits-

fähigen und arbeitsunfähigen Arbeitslosen

gleichmäßig zu behandeln. Sie sollten durch

eine Krankheit und Arbeitsunfähigkeit weder

einen Vorteil erlangen, noch einen Nachteil

erleiden. InfoIg«edessen hat das RVA. in den

erwähnten Entscheidungen den Grundsatz auf¬

geteilt, daß die Höhe d«es Krankengeldes
automatisch der Höhe der Arbeitslosen-

und Krisenunterstützung folgen müsse. Die

Regel, daß der beim Eintritt einer Krankheit

b«estehende Anspruch auf Krankengeld stets

die Höhe d«es Krankengelde für den laufenden

Versicherungsfall beeinflußt (vgl. Hahn-Kühne

Anm. 7 zu § 182 sowie Hoffmann Anm. 2 zu

§ 211 RVO.), gilt nicht für rlie Bem«essung des

Krankengelde der Arbeitslosen.

Zur 2. Aufgabe.
Das Verlangen d«es Kassenmitglied«es ist be¬

rechtigt. Ihe Betriebskrankenkasse hat dem

Mitglied wöchentlich 24,50 RM. Krankengeld
zu zahlen.

Ba ist richtig, daß nach der Vorschrift da

§ 120 AVAVG. den versicherten Arbeitslosen

im Falle einer Arbeitsunfähigkeit als Kranken¬

geld «ler Betrag zu gewähren ist, den er¬

hielten, wenn sie nicht erkrankt wären. Die--

Vorschrift gilt jedoch nur für Arbeitslose, die

aut Gi un«l des ^ 117 AVAVG. von dem Arb m#s-

amt bei der zuständigen Krankenkasse ver¬

sichert sind. Sie ist aber nicht für Arbeitslose

anzuwenden, d ch nach § 121 AVAVG. in

Verbindung nur $ 113 RVO. selbst versichert

(wetterversichert) haben. Denn der § 123

AVAVG will den weiterversicherten und den

zu einer Weiterversicherung berechtigten Ar¬

beitslosen die Möglichkeit lassen, ihre bisherige
Versicherung fortzusetzen und sich damit das

Recht auf etwaige höhere Leistungen zu er¬

halten. Da sich Frohsinn durch die Weiter¬

versicherung bei der Betriebskrankenkasse d

Anspruch auf die Leistungen der Stufe 7 er¬

halten hatte, müssen ihm auch diese höher

Leistungen im Krankheitsfalle gewährt werde:
.

(Entscheidung d«es RVA. vom 1. Oktober 1930.

Amtliche Nachrichten 1931 S. 8). Daran ändert

auch «die Tatsache nichts, daß das Arbeitsamt

den Kassenbeitrag direkt an die Betriebs¬

krankenkasse gezahlt hat. Eigentlich mußt«

der Arbeitslose den vollen Beitrag der

Stufe 7 selbst entrichten und sich von dern

Arbeitsamt den Betrag erstatten lassen, den

das Arbeitsamt sonst als Beitrag an die

Krankenkasse zu zahlen hätte (§ 125 AVAVG.).
Die Betriebskrankenkasse hatte keine Beitrags¬
forderung an das Arbeitsamt (Entscheidung des

RVA. vom 14. Januar 1931, Amtliche .Nach¬

richten 1931 S. 161). Wenn sie aber auf Grund

einer Vereinbarung mit dem Arbeitsamt die

Beiträge von dieser Stelle direkt erhielt, so

wurde dadurch ihr Rechtsverhältnis zu dem

Weiterversicherten nicht berührt.

Zur 3. Aufgabe.
Die Landkrankenkasse muß dem Arbeitslosen

Steinbock das Krankengeld über den 5. Mai

hinaus bis zum Ende seiner Arbeitsunfähigkeit
oder bis zum Ablauf der satzungsmäßigen
Unterstützungsfrist weiter gewähren.
Nach § 117 Satz 2 AVAVG. gelten für die

Krankenversicherung der Arbeitslosen die Vor¬

schriften der RVO. über Pflichtversichert

soweit sich nicht aus den B*estimmungen des

AVAVG. Abweichendes ergibt. Die Daue

der Krankenunterstützung wird indemAVAVti

nicht behandelt. Nur die Höhe d«es Kranken-

fgeldes erfährt in ihm eine besondere R«egelun<__
nfolff-ed-essen richtet sich die Dauer ch

Kranlcenunterstützung nach den Vorschriften

der RVO. und der Kassensatzung. Nach diesen

Vorschriften endet die Krankenunterstützui

nicht, wenn während des Bezuges der Kranken¬

hilfe das Arbeitsverhältnis gelöst wird. S

endet auch nicht, wenn der Versicherte währei.

eines Unterstützungsbezuges durch Wech

des Beschäftigungs- oder Wohnortes d

Kassenmitgliedschaft verliert (vgl. §§ 212, 31

RVO.). Dieser Grundsatz ist auch für 1

Krankenversicherung der Arbeitslosen an/

wenden, um so mehr, weil sich sonst dt

während des Bezugs der Arbeitslosenuntei

Stützung Erkrankte schlechter stehen würd*

nis die nach dem Bezug dieser Unterstützt! -

erkrankten Arbeitslosen, die nach § 118 Abs. 2

AVAVG. einen gesicherten Anspruch aus §214
RVO. besitzen. Die Landkrankenkasse duri

shalb die Zahlung des Krankengeldes ni«

erstellen, sondern mußte den Arbeitslosen i

Rahmen der satzungsmäßigen Frist weit

unterstützen (vgl. Entscheidung des RVA. v

20. Juni 1«30, Amtliche Nachrichten 1930 S. 42'
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Neuauflagen

HEFT 2:

HEFT 3:

HEFT6:

Von den Fortbildungsschriften für Angestellte in der Sozialversicherung
sind von folgenden Heften Neuauflagen in den letztenTagen erschienen:

DieVersicherungspflicht in derreichs¬

gesetzlichen Krankenversicherung
Von R.GRUBER.Verwaltungsdirektor der Allgemeinen Ortskrankenkasse
für den Verwaltungsbezirk XI der Stadt Berlin zu Berlin-Schöneberg.

Preis 1,00 RM.; für Nichtmitglieder 2.00 RM.

Die Regelleistungen in der Kranken¬

versicherung
Von JUUUS COHN, Direktor der Allgemeinen Ortskrankenkasse der

Stadt Berlin.

Preis 0,70 RM.; für Nichtmitglieder 1,40 RM.

Die Versicherungsberechtigung und

formale Versicherung
Von Direktor R. GRUBER.

Preis 0,70 RM.; für Nichtmitglieder 1,40 RM.

Diese Schriften behandeln die grundlegenden Fragen aus der Sozial¬

versicherung. Ohne Kenntnisse über die Versicherungspflicht, die Ver¬

sicherungsberechtigung und die Regelleistungen kann kein Sozial¬

versicherungsangestellter arbeiten. Deshalb sollte niemand versäumen,

die Schriften heute noch zu bestellen. Die Ausführungen berücksichtigen
alle Aenderungen durch die Notverordnungen usw.

Einzahlungen auf das Postscheckkonto 11931 Berlin (Emil Wucher).

Verlags Zentralverband der Angestellten
Berlin S036, OranienstraBe 40-41



des Krankenversicherungsrechts
Von Helmut Lehmann

Di. Neuauflage
des bewährten Handbuches enthält eine umfassende Dar¬

stellung des gesamten Krankenversicherungsrechts nach

dem neuesten Stande der Gesetzgebung und Recht¬

sprechung; auch die Nebengesetze sind im notwendigen

Maße aufgenommen worden.

Das Handbum lür die Praxis und Fortlillfluni

2 Bände in Ganzleinen, ca. 1800 Seiten stark, zusammen

RM. zuzügl. Versandkosten, 10 Stuck je RM. 27,—

Soeben erschienen.

Ratenzahlung für Angestellte gestattet (6xRM.5,—)

Umgehende Bestellung notwendig, da frühere Auflagen

schnell vergriffen waren.

Verlagsgesellschaft deutscher Krankenkassen m.b.H.

Berlin-Charlottenburg 1, Berliner Straße 137


